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Geschäftsbereich der Bundeskanzlerin und
des Bundeskanzleramtes
1. Abgeordneter
Dr. Egon

Jüttner
(CDU/CSU)
Was unternimmt die Bundesregierung dage-
gen, dass ab Januar 2013 sogar schon Demenz-
kranke in Pflegeheimen sowie Seh- und Hörbe-
hinderte, die bisher von der GEZ-Gebühr
(GEZ: Gebühreneinzugszentrale) befreit wa-
ren, von der GEZ mit einer Rundfunkabgabe
belastet werden?
Antwort des Beauftragten der Bundesregierung

für Kultur und Medien, Staatsminister Bernd Neumann,

vom 9. Januar 2013
Die Voraussetzungen der Rundfunkbeitragspflicht und der Befrei-
ung von der Rundfunkbeitragspflicht sind durch die Länder im
Rundfunkbeitragsstaatsvertrag (RBStV) zum 1. Januar 2013 neu ge-
regelt worden. Ihnen obliegt die Ausgestaltung der inländischen
Rundfunkordnung, einschließlich der Regelungen zur Finanzierung
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Die Bundesregierung ist weder
an der Gesetzgebung in diesem Bereich noch an der Ausführung der
betreffenden Vorschriften beteiligt.

Der RBStV regelt in § 4 für natürliche Personen im privaten Bereich
die Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht und die Ermäßigung
der Rundfunkbeitragspflicht. Danach haben finanziell leistungsfähi-
ge Menschen mit Behinderungen einen ermäßigten Beitrag in Höhe
von einem Drittel des Rundfunkbeitrags zu entrichten, sofern sie
nicht einen Befreiungsgrund geltend machen können. Die Beweg-
gründe der Länder für die Gestaltung der Befreiungs- und Ermä-
ßigungsbestimmungen sind der Begründung zum Fünfzehnten
Rundfunkänderungsstaatsvertrag zu entnehmen (im Internet abruf-
bar unter: www.rlp.de/ministerpraesident/staatskanzlei/medien/).

Die Bundesregierung begrüßt, dass die Intendantinnen und Inten-
danten von ARD, ZDF und Deutschlandradio sich laut einer Presse-
information vom 19. Dezember 2012 darauf verständigt haben, dass
Pflegeheimbewohner ab dem Jahr 2013 keinen Rundfunkbeitrag
zahlen müssen. Damit entfällt die in der Frage angesprochene Pro-
blematik der Belastung von Demenzkranken in Pflegeheimen.
2. Abgeordnete
Jutta

Krellmann

(DIE LINKE.)
Wie ist das Verfahren zur Befreiung von der
Rundfunkgebührenpflicht für Personen, denen
eine soziale Leistung wegen Überschreitung
der Bedarfsgrenze versagt wurde – wobei die
Überschreitung geringer als die Höhe des Rund-
funkbeitrags ist – und die einen ablehnenden
Bescheid vorlegen müssen, aus dem die Höhe
der Überschreitung ersichtlich ist oder aber
eine Bescheinigung, dass sie keine Transferleis-
tung beziehen, für die eine Bedarfsermittlung
vorgenommen wird (vgl. https://service.rund-
funkbeitrag.de/anmelden_und_aendern/antrag
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_auf_befreiung/), und wie können z. B. Rent-
ner gegenüber der GEZ ihren Anspruch auf
Gebührenbefreiung in solchen Fällen nachwei-
sen?
Antwort des Beauftragten der Bundesregierung
für Kultur und Medien, Staatsminister Bernd Neumann,

vom 8. Januar 2013
Die Voraussetzungen der Rundfunkbeitragspflicht und der Befrei-
ung von der Rundfunkbeitragspflicht sind durch die Länder im
Rundfunkbeitragsstaatsvertrag (RBStV) zum 1. Januar 2013 neu ge-
regelt worden. Ihnen obliegt die Ausgestaltung der inländischen
Rundfunkordnung, einschließlich der Regelungen zur Finanzierung
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Die Bundesregierung ist weder
an der Gesetzgebung in diesem Bereich noch an der Ausführung der
betreffenden Vorschriften beteiligt.

Die Ausführung der Bestimmungen über die Befreiung von der
Rundfunkbeitragspflicht liegt in der Verantwortung der Landesrund-
funkanstalten. Der Bundesregierung liegen keine über das in der Fra-
ge in Bezug genommene Informationsangebot hinausgehenden
Angaben dazu vor, wie der Beitragsservice von ARD, ZDF und
Deutschlandradio das Verfahren der Befreiung von der Rundfunk-
beitragspflicht im Einzelnen gestaltet.
Geschäftsbereich des Auswärtigen Amts
3. Abgeordnete
Viola von

Cramon-

Taubadel

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welche Beschwerden türkischer Reisender
und Handelsvertreter sind der Bundesregie-
rung über Probleme bei der Visavergabe und
Einreise nach Deutschland im Jahr 2012 be-
kannt (bitte detailliert mit Zahlen und Informa-
tionen, auch aus bilateralen Gesprächen mit
der Türkei, beantworten)?
Antwort des Staatsministers Michael Link

vom 10. Januar 2013
Beschwerden türkischer Staatsangehöriger über Probleme bei der Vi-
savergabe werden durch die Bundesregierung nicht zentral erfasst
und statistisch ausgewertet. Sie gehen bei den Auslandsvertretungen
in der Türkei, dem Referat für Visumeinzelfälle im Auswärtigen Amt
oder dem Bürgerservice des Auswärtigen Amts ein und werden in
der jeweiligen Zuständigkeit bearbeitet. Dabei richten sich diese
Beschwerden zumeist gegen die Visumpflicht als solche, die Anforde-
rung bestimmter Dokumente, die als zu kurz empfundene Gültig-
keitsdauer erteilter Visa oder stellen auf die Art und Weise der
Behandlung ihres Anliegens ab. Beschwerden über die Wartezeiten
haben seit der Auslagerung der Annahme von Visumanträgen für
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Kurzzeitaufenthalte an externe Dienstleister im September bzw. No-
vember 2012 unter Verzicht auf die persönliche Vorsprache der An-
tragsteller weiter abgenommen.

Statistisch erfasst werden hingegen Remonstrationen, d. h. Anträge
auf Überprüfung ablehnender Entscheidungen, wobei nicht nach
Schengen- und nationalen Visa unterschieden wird. Ebenso werden
verwaltungsgerichtliche Klagen erfasst. In diesen Rechtsbehelfsver-
fahren geht es jedoch nicht um Probleme bei der Visavergabe, son-
dern um die rechtliche Überprüfung der Erfüllung gesetzlicher Ertei-
lungsvoraussetzungen nach einer Visumverweigerung.

Die Bundespolizei erfasst Beschwerden über Maßnahmen der Bun-
despolizei gesondert. Eine Recherche nach der Staatsangehörigkeit
des Beschwerdeführers ist nicht möglich. Beschwerden werden auf
den verschiedenen Ebenen der Bundespolizei nach örtlicher Zustän-
digkeit beantwortet.
4. Abgeordnete
Viola von

Cramon-

Taubadel

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welche konkreten Initiativen plant die Bundes-
regierung, um die vom Bundesminister für
Wirtschaft und Technologie Dr. Philipp Rösler
beim Internationalen Tag der Migranten am
18. Dezember 2012 in Hannover geforderte
Erleichterung bei der Visavergabe im Hinblick
auf die Türkei umzusetzen, und warum setzt
sie sich vor diesem Hintergrund nicht auf EU-
Ebene (EU: Europäische Union) für eine vi-
sumfreie Einreise türkischer Staatsangehöriger
für die Kurzzeitaufenthalte innerhalb der
Europäischen Union ein, wie von der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Bundestags-
drucksache 17/3686) gefordert?
Antwort des Staatsministers Michael Link

vom 10. Januar 2013
Die Bundesregierung arbeitet fortlaufend daran, das Visumverfahren
weiter zu vereinfachen und zu beschleunigen. Die deutschen Aus-
landsvertretungen in der Türkei wenden die im EU-Visakodex vorge-
sehenen Verfahrenserleichterungen umfassend an. Spürbare Erleich-
terungen für türkische Staatsangehörige bringen dabei insbesondere
die verstärkte Vergabe von Mehrjahresvisa sowie die vor Kurzem er-
folgte Auslagerung der Annahme von Visumanträgen für Kurzzeit-
aufenthalte an externe Dienstleister unter Verzicht auf die persönli-
che Vorsprache der Antragsteller (seit September 2012 in Istanbul,
Ankara, Bursa und Gaziantep; seit November 2012 in Izmir und An-
talya).

Im Juni 2012 hat die Europäische Union beschlossen, mit der Türkei
einen so genannten breiten Dialog zu Justiz- und Innenthemen zu
führen. Im Rahmen dieses Dialogs und parallel zur Unterzeichnung
und Umsetzung des bereits ausgehandelten Rückübernahmeabkom-
mens zwischen der EU und der Türkei sollen auch Gespräche über
eine künftige Visaliberalisierung geführt werden. Die Bundesregie-
rung setzt sich für eine kooperative und konstruktive Zusammenar-



Deutscher Bundestag – 17. WahlperiodeDrucksache 17/12042 – 4 –
beit mit der Türkei im Rahmen dieses Dialogs ein, an dessen Ende
die Aufhebung der Schengen-Visumpflicht für die Türkei stehen
kann.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern
5. Abgeordnete
Viola von

Cramon-

Taubadel

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wie viele türkische Staatsangehörige sind im
Jahr 2012 nach Deutschland eingereist (bitte
in visumfreie und visumpflichtige Einreise un-
terscheiden), und wie viele türkische Staatsbür-
ger wurden bei Grenzkontrollen wieder abge-
wiesen?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Christoph Bergner

vom 10. Januar 2013
Die Bundespolizei erfasst lediglich die Anzahl der über die deutschen
Schengen-Außengrenzen in das Bundesgebiet einreisenden Perso-
nen, da an den Schengen-Binnengrenzen keine Grenzübertrittskon-
trollen stattfinden. Eine Erfassung der Staatsangehörigkeit und eine
Unterteilung in visumfreie und visumpflichtige Einreise erfolgt dabei
nicht.

Im Zeitraum von Januar bis November 2012 sind insgesamt 345 tür-
kische Staatsangehörige vor ihrer Einreise in das Bundesgebiet zu-
rückgewiesen worden. Die statistische Erhebung hierzu für Dezem-
ber 2012 liegt noch nicht vor.
6. Abgeordnete
Viola von

Cramon-

Taubadel

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Aufgrund welcher Rechtsgrundlagen und Vor-
schriften ermitteln die deutschen Grenzbehör-
den Informationen über den Einreisezweck
von türkischen Staatsbürgern, und inwieweit
sind sie bei der Personenkontrolle auskunfts-
pflichtig, bzw. welche Rechte einer Auskunfts-
verweigerung genießen sie?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Christoph Bergner

vom 10. Januar 2013
Die Durchführung von Grenzkontrollen richtet sich nach der Ver-
ordnung (EG) Nr. 562/2006 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 15. März 2006 über einen Gemeinschaftskodex für das
Überschreiten der Grenzen durch Personen (Schengener Grenzko-
dex). Danach sind alle Drittstaatsangehörigen eingehend zu kontrol-
lieren (Artikel 7 Absatz 3 des Schengener Grenzkodexes). Diese Ein-
reisekontrolle umfasst die Überprüfung der in Artikel 5 Absatz 1 des
Schengener Grenzkodexes normierten Einreisevoraussetzungen. Da-
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nach muss der Drittstaatsangehörige den Zweck und die Umstände
des beabsichtigten Aufenthaltes belegen. Der Anhang I zum Schen-
gener Grenzkodex enthält eine nicht abschließende Liste von Bele-
gen, die sich der Grenzschutzbeamte von dem Drittstaatsangehöri-
gen vorlegen lassen kann, um zu prüfen, ob die Voraussetzungen des
Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe c des Schengener Grenzkodexes er-
füllt sind. Auskunftsverweigerungsrechte sieht der Schengener
Grenzkodex nicht vor. Einem Drittstaatsangehörigen, der nicht alle
Einreisevoraussetzungen des Artikels 5 Absatz 1 des Schengener
Grenzkodexes erfüllt und der nicht zu dem in Artikel 5 Absatz 4 des
Schengener Grenzkodexes genannten Personenkreis gehört, wird die
Einreise in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten verweigert.
7. Abgeordnete
Jutta

Krellmann

(DIE LINKE.)
Wie hoch war im Jahr 2012 die Anzahl der be-
fristet Beschäftigten im Bundeskanzleramt und
in den Bundesministerien (einschließlich der
dazugehörigen Bundesoberbehörden)?
8. Abgeordnete
Jutta

Krellmann

(DIE LINKE.)
Wie hoch war im Jahr 2012 der Anteil der be-
fristet Beschäftigten im Bundeskanzleramt und
in den Bundesministerien (einschließlich der
dazugehörigen Bundesoberbehörden)?
Antwort des Staatssekretärs Klaus-Dieter Fritsche
vom 4. Januar 2013
Aufgeschlüsselt nach Ressorts (einschließlich Bundesoberbehörden)
wurden mittels Ressortabfrage folgende Zahlen zur Anzahl befriste-
ter Beschäftigter und deren Anteil an den Gesamtbeschäftigten er-
mittelt (Stand: Dezember 2012):



 Prozent 

2,1 

1,6 

6,7 

3,5 

4,1 

9,6 

1,1 

1,2 

6,7 

4,6 

5,0 

7,2 

5,8 

7,4 

5,0 

1,4 

5,1 

zierte Projekte 

altsmittel befristet 

gestellt. 
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Ressort Anzahl befristet Beschäftigte 

(einschl. Geschäftsbereich) 

Anteil in

BK 139,00 

AA 95,00 

BMI 1.388,00 

BMJ 144,00 

BMF 253,00 

BMWi 1.923,001 1

BMAS 300,00 1

BMELV 1.530,001 2

BMVg 213,00 

BMFSFJ 228,25 1

BMG 943,002 3

BMVBS 1.768,00 

BMU 622,40 1

BMBF 70,00 

BMZ 38,00 

BPA 7,00 

BKM 136,00 
1 Die Anstalten und Institute des jeweiligen Geschäftsbereichs führen u.a. drittmittelfinan

durch. Für die Dauer des jeweiligen Projekts werden Beschäftigte befristet eingestellt. 
2 Die Anstalten und Institute des Geschäftsbereichs führen Projekte durch, für die Haush

bewilligt werden. Für die Dauer des jeweiligen Projekts werden Beschäftigte befristet ein
Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen
9. Abgeordnete
Veronika

Bellmann
(CDU/CSU)
Wie soll die Finanzierungslücke von 6 Mrd.
Euro aus dem Anpassungsprogramm für Grie-
chenland sowie von 1,3 Mrd. Euro, die aus
dem Schuldenrückkaufprogramm entstanden
sind, geschlossen werden, und inwiefern kön-
nen für die Begleichung der Differenzen Mittel
aus der Europäischen Finanzstabilisierungsfa-
zilität (EFSF) bzw. dem Europäischen Finanz-
stabilisierungsmechanismus (EFSM) in An-
spruch genommen werden?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Kampeter

vom 9. Januar 2013
Mit dem zweiten Anpassungsprogramm hat die EFSF Griechenland
bis Ende des Jahres 2014 Kredite in Höhe von 144,6 Mrd. Euro zu-
gesagt. Dieser Betrag erhöht sich weder durch die Maßnahmen zur
Schließung der Finanzierungslücke noch durch die Finanzierung des
Schuldenrückkaufs. Es besteht kein Bedarf, zusätzliche Kredite der
EFSF bzw. Kredite des EFSM in Anspruch zu nehmen.

Aufgrund der stärker als erwarteten Rezession und der damit ver-
bundenen Verlängerung des Konsolidierungspfades um zwei Jahre
ist im zweiten Anpassungsprogramm für Griechenland eine Finan-
zierungslücke in Höhe von rund 14 Mrd. Euro entstanden. Zur
Schließung der Finanzierungslücke und zur Verbesserung der Schul-
dentragfähigkeit haben sich die Finanzminister der Eurogruppe auf
eine Reihe von Maßnahmen geeinigt, an denen sich Griechenland
selbst sowie der Privatsektor und die Eurogruppe beteiligen. Zur
Verbesserung der Schuldentragfähigkeit unterbreitete Griechenland
ein Angebot zum Schuldenrückkauf, infolge dessen Griechenland
circa die Hälfte aller neuen griechischen Anleihen zurückgekauft hat.
Die einzelnen Maßnahmen sind in beigefügter Tabelle dargestellt
(vgl. an den Deutschen Bundestag übersandter Troikabericht vom
Dezember 2012, S. 54).
arf 2012-2014  
in Mrd. Euro) 

14 
 

-9,0 
-3,5 
-0,6 

 
10,3 

 

-0,9 
-0,2 
-3,4 
-4,1 
-3,7 
 Finanzbed
(

Finanzierungslücke 
Beitrag Griechenlands 
Verzicht der Reduzierung von T-Bills 

Verschiebung des Aufbaus eines Bargeldpuffers 

Banken – Beteiligung nachrangiger Gläubiger 

Beitrag Privatsektor 
Schuldenrückkäufe 

Beitrag Eurozone 
Reduzierung der Zinsmarge 1. Hilfsprogramm um 100 Bp 

Abschaffung der Avalgebühren auf EFSF-Kredite 

Aufschub der Zinszahlungen für EFSF-Kredite  

Rückzahlung von Erträgen des SMP-Portfolios 

Eventualmaßnahme: Rollover von Anleihen im Besitz nationaler 
Zentralbanken der Eurozone 
Auch mit der zusätzlichen Finanzierung des Schuldenrückkaufs geht
keine Erhöhung des Programmvolumens einher. Die für den Schul-
denrückkauf notwendige zusätzliche Liquidität wird im Laufe des
Programms durch die in der Tabelle genannten Einsparmaßnahmen
kompensiert. Das Programmvolumen bleibt damit auch unter Be-
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rücksichtigung des Schuldenrückkaufs bei maximal 144,6 Mrd. Eu-
ro.
10. Abgeordneter
Richard

Pitterle
(DIE LINKE.)
In wie vielen Fällen ist die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bei
„Missständen“ (siehe Handelsblatt vom
19. Dezember 2012, Nr. 246, S. 27, Interview
mit Elke König) im Rahmen der Umdeckun-
gen bisher eingeschritten (bitte aufgeschlüsselt
nach Versicherungsgesellschaften, Bausparkas-
sen, sonstigen Finanzinstituten sowie nach Ka-
lenderwochen), und welche Ergebnisse hat sie
erzielt (ebenfalls aufgeschlüsselt wie zuvor an-
gegeben)?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Hartmut Koschyk

vom 8. Januar 2013
Sowohl im Versicherungs- als auch im Bausparkassenbereich ist der
BaFin jeweils ein Fall von Umdeckungen bekannt geworden, wie sie
im Bericht des „Handelsblattes“ vom 19. Dezember 2012 beschrie-
ben werden:

• Versicherungsgesellschaften: Das betroffene Unternehmen hat die
betroffenen Versicherungsnehmer in der 35./36. Kalenderwoche
2011 individuell angeschrieben und über den Sachverhalt aufge-
klärt. Es hat alle von den Versicherungsnehmern gewünschten
Vertragsanpassungen/-auflösungen vorgenommen.

• Bausparkassen: Die BaFin hat das betroffene Institut in der
51. Kalenderwoche 2012 zur Stellungnahme aufgefordert. Der
Stellungnahme zufolge liegen 17 Kundenbeschwerden vor, davon
wünschen sechs Kunden eine Rückabwicklung. Diesem Wunsch
will das Institut nachkommen.
11. Abgeordneter
Dr. Gerhard

Schick

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welche nach Gruppen aufgeschlüsselten Da-
ten über Gläubiger des zypriotischen Staates
liegen der Bundesregierung vor (Daten bitte
anfügen), und welche Schlussfolgerungen zieht
sie aus diesen Daten hinsichtlich eines mögli-
chen Schuldenschnitts auf zypriotische Staats-
schulden vor bzw. nach der geplanten Rekapi-
talisierung strauchelnder zypriotischer Banken
durch den zypriotischen Staat?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Kampeter

vom 4. Januar 2013
Das zypriotische Finanzministerium veröffentlicht einen quartalswei-
sen Bericht zur Verschuldung des Zentralstaates. Dieser Bericht ent-
hält auch eine Unterteilung zwischen inländischen und ausländischen
Gläubigern:
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Der russische Staat hat Zypern im Jahr 2011 einen Kredit in Höhe
von 2,5 Mrd. Euro mit einer Laufzeit bis zum Jahr 2016 gewährt.

An Spekulationen zu einem möglichen Schuldenschnitt auf zyprioti-
sche Staatsschulden beteiligt sich die Bundesregierung nicht.
12. Abgeordneter
Dr. Axel

Troost

(DIE LINKE.)
Sieht die Bundesregierung in dem Umstand,
dass diverse größere Unternehmen die An-
schaffung von IT-Technik (z. B. Smartphones)
für die private Nutzung der Arbeitnehmer/-in-
nen über Leasingverträge des Arbeitgebers mit
Zahlung der Leasingbeiträge aus dem Brutto-
gehalt des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin
als Steueroptimierung bewerben, eine uner-
wünschte Steuergestaltung, und auf welcher
steuerrechtlichen Grundlage ist die dargestellte
Steuergestaltung möglich (bitte mit Begrün-
dung)?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Hartmut Koschyk

vom 3. Januar 2013
Bei der Überlassung von IT-Technik durch den Arbeitgeber an den
Arbeitnehmer zur privaten Nutzung liegt grundsätzlich ein geldwer-
ter Vorteil vor, der allerdings in bestimmten Fällen steuerfrei bleiben
kann. Überlässt der Arbeitgeber z. B. ein betriebliches Smartphone
an seinen Arbeitnehmer, mit der Möglichkeit, dieses auch zu priva-
ten Zwecken zu nutzen, bleibt dieser geldwerte Vorteil nach § 3
Nummer 45 des Einkommensteuergesetzes steuerfrei.

Steuerrechtlich ist es grundsätzlich auch möglich, steuerpflichtigen
Bruttoarbeitslohn in steuerfreie oder pauschal besteuerte Arbeitge-
berleistungen umzuwandeln (sog. Entgeltumwandlung). Vorausset-
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zung hierfür ist, dass die steuerfreie oder pauschalbesteuerte Leis-
tung nicht zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht
werden muss und die Entgeltumwandlung im Einvernehmen von Ar-
beitnehmer und Arbeitgeber mit Wirkung für die Zukunft erfolgt.
Grundsätzlich handelt es sich daher bei der geschilderten Überlas-
sung von betrieblichen Smartphones zur privaten Nutzung des Ar-
beitnehmers über Leasingverträge des Arbeitgebers mit Zahlung der
Leasingbeiträge aus dem Bruttogehalt des Arbeitnehmers um keine
unzulässige Steuergestaltung.

Die Bundesregierung wird die Entwicklung in diesem Bereich jedoch
weiter beobachten und entsprechend evaluieren.
13. Abgeordneter
Dr. Axel
Troost

(DIE LINKE.)
Wie wird eine durch ein Doppelbesteuerungs-
abkommen (DBA) vorgenommene Beschrän-
kung des Besteuerungsrechts (Reduzierung
des Steuersatzes) für beschränkt steuerpflichti-
ge Personen vollzogen, die Einkünfte aus Ka-
pitalvermögen aus Deutschland beziehen, bei
denen kein Kapitalertragsteuerabzug vorge-
nommen wurde (z. B. Fallkonstellationen der
Kapitalüberlassung zwischen nahen Angehöri-
gen) und demzufolge die Besteuerung durch
Veranlagung erfolgen muss, und wie ist allge-
mein sichergestellt, dass im Fall einer fehlen-
den Verpflichtung zum Einbehalt von Kapital-
ertragsteuern diese Einkünfte von beschränkt
steuerpflichtigen Personen erfasst werden (bit-
te mit Begründung und Darstellung der
Rechtslage)?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Hartmut Koschyk

vom 3. Januar 2013
Personen, die im Inland weder einen Wohnsitz noch einen gewöhnli-
chen Aufenthalt haben, können mit ihren inländischen Einkünften
der beschränkten Steuerpflicht unterliegen. Zu diesen beschränkt
steuerpflichtigen inländischen Einkünften zählen auch die im Einzel-
nen in § 49 Absatz 1 Nummer 5 des Einkommensteuergesetzes auf-
gezählten Einkünfte aus Kapitalvermögen. Dazu gehören auch Aus-
schüttungen von inländischen Kapitalgesellschaften. Erträge aus
sonstigen Kapitalforderungen gehören nur dann zu den inländischen
Einkünften, wenn das Kapitalvermögen durch besondere Rechte,
z. B. an inländischem Grundbesitz, gesichert ist. Soweit von den be-
schränkt steuerpflichtigen Einkünften Kapitalertragsteuer einbehal-
ten wurde, gilt die Einkommensteuer grundsätzlich als abgegolten.
Soweit von diesen Einkünften keine Kapitalertragsteuer einbehalten
wurde, erfolgt die Besteuerung im Wege der Veranlagung. Die Steu-
erpflichtigen haben diese Einkünfte in ihrer Einkommensteuererklä-
rung für beschränkt Steuerpflichtige anzugeben.
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14. Abgeordneter
Dr. Axel

Troost

(DIE LINKE.)
Wie sind die in Frankreich beschlossenen
Änderungen hinsichtlich der dortigen Ertrags-
besteuerung (Dividendensteuer, Sonderspit-
zensteuersatz von 75 Prozent einschließlich
4 Prozent Sonderabgabe und 8 Prozent Sozial-
steuern) im Rahmen der Vermeidung von
Doppelbesteuerung bei der Anrechnung aus-
ländischer Steuern zu behandeln, und welche
Schlussfolgerungen zieht die Bundesregierung
hinsichtlich der Änderung der Regelungen
zum Verlustvortrag in Frankreich vor dem
Hintergrund der gemeinsam beschlossenen
Konvergenzkriterien, auch mit Hinblick einer
möglichen Übernahme der Änderung in das
deutsche Recht (bitte mit Begründung)?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Hartmut Koschyk

vom 4. Januar 2013
Die Vermeidung der Doppelbesteuerung bei den Ertragsteuern rich-
tet sich im Verhältnis zu Frankreich nach dem Abkommen vom
21. Juli 1959 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der
Französischen Republik zur Vermeidung der Doppelbesteuerungen
und über gegenseitige Amts- und Rechtshilfe auf dem Gebiet der
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen sowie der Gewerbe-
steuern und der Grundsteuern in seiner geltenden Fassung (DBA-
Frankreich). Aus den in Frankreich beschlossenen Änderungen hin-
sichtlich der dortigen Ertragsbesteuerung ergeben sich diesbezüglich
keine Besonderheiten.

Nach Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe a des DBA-Frankreich findet
– deutscher Abkommenspolitik entsprechend – grundsätzlich die
Freistellungsmethode Anwendung. Das heißt, die aus Frankreich
stammenden Einkünfte werden von der Bemessungsgrundlage der
deutschen Steuer ausgenommen. Ausnahmsweise findet – bei den in
Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe c des DBA-Frankreich ausdrücklich
bezeichneten Einkünften, wie zum Beispiel bei Streubesitzdividen-
den – die Anrechnung der französischen auf die deutsche Steuer un-
ter Beachtung des deutschen Rechts über die Anrechnung statt. Die
Anrechnung ist – ungeachtet der Höhe der französischen Steuer –
auf die deutsche Steuer begrenzt, die auf die französischen Einkünfte
entfällt. Im Übrigen gelten die Begrenzungen der Quellensteuern bei
den verschiedenen Einkunftsarten nach dem DBA-Frankreich (z. B.
15 Prozent der Streubesitzdividenden).

Die im Grünbuch der deutsch-französischen Zusammenarbeit darge-
stellten Konvergenzüberlegungen sind vornehmlich unter fachlichen
Gesichtspunkten erarbeitet worden. Sie sollen den nationalen Ge-
setzgebern als Denkanstöße für mögliche Maßnahmen dienen.
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Technologie
15. Abgeordnete
Katja

Keul
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wie soll die Befähigung von NATO-Partnern
durch Rüstungsexporte mit den Politischen
Grundsätzen der Bundesregierung für den
Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüs-
tungsgütern vereinbar sein, in denen es wört-
lich heißt „Die Bundesregierung wird von sich
aus keine privilegierenden Differenzierungen
nach einzelnen Ländern oder Regionen vor-
nehmen.“?
Antwort der Staatssekretärin Anne Ruth Herkes

vom 9. Januar 2013
Die Bundesregierung verweist auf ihre Antwort vom 10. September
2012 auf Ihre Schriftliche Frage (Bundestagsdrucksache 17/10696,
Frage 40, S. 42).

Darin hat die Bundesregierung ausgeführt, dass auf ihre Initiative im
Bündnis eine politische Diskussion über die Befähigung von Partner-
ländern der NATO zur Übernahme von mehr Verantwortung im
Krisenmanagement angeregt wurde. Die Identifizierung von entspre-
chenden Staaten würde in diesem Fall auf Bündnisebene vorgenom-
men werden.

Des Weiteren hat die Bundesregierung darauf hingewiesen, dass da-
bei bestehende nationale Regelungen zur Rüstungsexportkontrolle
sowie der Gemeinsame Standpunkt des Rates betreffend gemeinsa-
me Regeln für die Kontrolle der Ausfuhr von Militärtechnologie und
Militärgütern vom 8. Dezember 2008 unberührt bleiben. Insbesonde-
re werden Entscheidungen über die Erteilung von Ausfuhrgenehmi-
gungen für in Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste (Anlage AL zur
Außenwirtschaftsverordnung) aufgeführte Rüstungsgüter weiterhin
grundsätzlich im Wege von Einzelfallentscheidungen unter Berück-
sichtigung aller relevanten Umstände getroffen. Es besteht somit
kein Widerspruch zu den Politischen Grundsätzen der Bundesregie-
rung für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgü-
tern aus dem Jahr 2000.

Bei der gemäß den Politischen Grundsätzen gebotenen Prüfung be-
züglich Kriegswaffenexporten, ob „besondere außen- oder sicher-
heitspolitische Interessen der Bundesrepublik Deutschland unter
Berücksichtigung der Bündnisinteressen für eine ausnahmsweise zu
erteilende Genehmigung sprechen“, würde die entsprechende Identi-
fizierung eines Partnerlandes durch die NATO Eingang in die Prü-
fung finden.
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16. Abgeordnete
Katja

Keul

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
In welchem Umfang hat die Bundesregierung
bereits Hermesbürgschaften zur Absicherung
von Rüstungsgeschäften im Jahr 2013 vorläu-
fig oder endgültig zugesagt?
Antwort der Staatssekretärin Anne Ruth Herkes

vom 9. Januar 2013
Endgültige Zusagen werden erst übernommen, wenn die entspre-
chenden Verträge geschlossen sind. Es bestehen grundsätzliche De-
ckungszusagen für Rüstungsgüter aus den Vorjahren in Höhe von
rund 61,3 Mio. Euro. Diese Geschäfte befinden sich noch im Ver-
handlungsstadium. Welche Geschäfte sich wann realisieren und end-
gültig in Deckung genommen werden könnten, lässt sich derzeit
nicht vorhersagen.
17. Abgeordnete
Sylvia

Kotting-Uhl

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Um welche inhaltlichen Punkte ging es bei
den in der Antwort der Bundesregierung zu
Frage 19 der Kleinen Anfrage der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Bundes-
tagsdrucksache 17/11922 aufgelisteten sechs
Treffen im Zeitraum 7. Februar 2008 bis
21. Mai 2012 jeweils (bitte möglichst vollstän-
dige, unterlagenbasierte Angabe), und wer au-
ßer den in der o. g. Antwort bereits genannten
Personen nahm daran noch jeweils teil?
Antwort des Staatssekretärs Stefan Kapferer

vom 8. Januar 2013
In der folgenden Tabelle sind die inhaltlichen Punkte sowie die weite-
ren Teilnehmer aufgelistet.
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18. Abgeordneter
Oliver

Krischer

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Inwiefern ist die vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie in Auftrag ge-
gebene Studie „Weiterentwicklung des För-
derinstruments für erneuerbare Energien im
Strombereich bis 2020 und Perspektive für
2030“ mit dem Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) ab-
gestimmt, und hat sich das BMU an dem Aus-
schreibungstext beteiligt?
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Antwort des Staatssekretärs Stefan Kapferer

vom 9. Januar 2013
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie plant An-
fang des Jahres 2013 eine Studie mit dem zitierten Thema zu verge-
ben. Dabei geht es um eine vergleichende Begutachtung von ver-
schiedenen Fördermodellen für erneuerbare Energien mit dem Fo-
kus auf Kosteneffizienz sowie auf die Auswirkungen der Förderung
und der Markt- und Netzintegration der erneuerbaren Energien auf
den Strompreis, einschließlich einer umfassenden quantitativen
Modellierung. Der Blickwinkel der Untersuchung ist – ergänzend zu
den im Rahmen der Plattform Erneuerbare Energien vorgesehenen
Studien – gezielt auf wirtschafts- und insbesondere energiepolitische
Aspekte des Förderinstruments (Wirtschaftlichkeit, Versorgungs-
sicherheit) gerichtet, unter der Annahme, dass die Ausbauziele für
erneuerbare Energien des Energiekonzeptes für den Strommarkt
erreicht werden.

Zur Vergabe der Studie wurde zwischenzeitlich die so genannte
Frühkoordinierung, d. h. die frühzeitige thematische Koordinierung
von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zwischen den Bundes-
ressorts, eingeleitet. Den Bundesressorts steht es frei, sich im Rah-
men der Frühkoordinierung an dem Vorhaben zu beteiligen.
19. Abgeordneter
Oliver

Krischer

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wird die Bundesregierung das vom Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Technologie in
Zusammenarbeit mit der Europäischen Kom-
mission (DG Energy) sowie den Ländern
Hessen und Bayern erarbeitete Konzeptpapier
„Zusammenstellung der für den Stromnetz-
und Kraftwerksbau bedeutsame Regelungen
und mögliche Ansatzpunkte für Erleichterun-
gen“, von welchem „DER SPIEGEL“
(Heft 50/2012) berichtet, so umsetzen, und
falls nein, in welchen Bereichen wird sie – ab-
weichend vom Konzeptpapier – Änderungen
vornehmen?
Antwort des Staatssekretärs Stefan Kapferer

vom 10. Januar 2013
Das Konzeptpapier ist ein internes Arbeitspapier des Bundesministe-
riums für Wirtschaft und Technologie und der anderen in der Frage
bezeichneten Beteiligten. Es wurde auf Fachebene entwickelt und
enthält Diskussionsanstöße für Maßnahmen auf europäischer, natio-
naler und kommunaler Ebene im Bereich der Planungs- und Geneh-
migungsverfahren und der umwelt- bzw. naturschutzrechtlichen Vor-
gaben mit dem Ziel der Beschleunigung der Energiewende. Bei dem
Arbeitspapier handelt es sich dementsprechend nicht um ein Kon-
zept der Bundesregierung, das abzuarbeitende Vorhaben enthält.
Nach Auffassung der Bundesregierung sind die Energiewende und
der Netzausbau in Deutschland mit dem Ziel und dem rechtlichen
Rahmen, die Natur zu erhalten und zu schützen, vereinbar.
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20. Abgeordnete
Karin

Roth

(Esslingen)

(SPD)
Wie hoch ist die Selbstbeteiligung der auszu-
bildenden Pflegekräfte in den einzelnen Län-
dern (bitte Länder einzeln aufführen) für die
Ausbildung als Altenpflegerin bzw. Alten-
pfleger (z. B. monatliches Schulgeld), die vom
Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie im Rahmen des Modellprojekts zur
Deckung des nationalen Fachkräftemangels
durchgeführt wird (siehe dazu meine Schrift-
liche Frage 47 auf Bundestagsdrucksache 17/
11976), und wie hoch sind die Kosten für die
Pflegeeinrichtungen für diese Ausbildungen
bezogen auf den einzelnen Ausbildungsplatz
über die gesamte Ausbildungszeit?
Antwort des Staatssekretärs Stefan Kapferer

vom 7. Januar 2013
Da die Bundesländer, in welchen im Rahmen des Modellprojekts die
Ausbildung durchgeführt werden soll, noch nicht feststehen, kann
die Frage der Selbstbeteiligung der auszubildenden Pflegekräfte der-
zeit noch nicht beantwortet werden.

Gleiches gilt für die Frage zu den zu erwartenden Kosten für die
Pflegeeinrichtungen, da die Pflegeeinrichtungen noch nicht festgelegt
wurden. Diese Kosten dürften sich jedoch im Rahmen des Üblichen
für eine Ausbildung bewegen (u. a. Ausbildungsvergütung).
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales
21. Abgeordnete
Sevim
Dağdelen

(DIE LINKE.)
Inwieweit plant das Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales eine Rechtsverordnung zu
Berufen, bei denen keine Blaue Karte EU er-
teilt werden darf, „weil im Herkunftsland ein
Mangel an qualifizierten Arbeitnehmern in
diesen Berufsgruppen besteht“ (§ 19a Absatz 2
Nummer 3 des Aufenthaltsgesetzes, bitte aus-
führlich begründen und gegebenenfalls konkre-
te Länder und Berufsgruppen nennen), und
was sind die bisherigen Ergebnisse der infor-
mellen Arbeitsgruppe Gesundheitsfachkräfte
in Entwicklungsländern (vgl. Antwort der
Bundesregierung zu Frage 1 auf die Kleine
Anfrage der Fraktion der SPD auf
Bundestagsdrucksache 17/9314), insbesondere
im Hinblick auf die Erfahrungen zur Umset-
zung des Verhaltenskodexes der Weltgesund-
heitsorganisation für die grenzüberschreitende
Anwerbung von Gesundheitsfachkräften (bitte
ausführen)?
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Antwort des Staatssekretärs Gerd Hoofe

vom 8. Januar 2013
Aus Sicht der Bundesregierung besteht zurzeit keine Notwendigkeit,
bestimmten Berufsgruppen die Erteilung einer Blauen Karte EU zu
versagen (siehe auch Antwort der Bundesregierung auf die Schrift-
liche Frage 82 der Abgeordneten Marlies Volkmer auf Bundestags-
drucksache 17/10305). Das Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les beabsichtigt auch bis auf Weiteres nicht, von der Verordnungser-
mächtigung des § 19a Absatz 2 Nummer 3 des Aufenthaltsgesetzes
in der seit 1. August 2012 geltenden Fassung Gebrauch zu machen.
Die Bundesregierung wird die Inanspruchnahme der Blauen Karte
EU unter diesem Gesichtspunkt weiter beobachten und bewerten.

An der informellen Arbeitsgruppe Gesundheitsfachkräfte in Ent-
wicklungsländern, die seit dem Jahr 2011 besteht, nehmen neben
verschiedenen Ressorts auch Durchführungsorganisationen der deut-
schen Entwicklungszusammenarbeit und Organisationen der Zivilge-
sellschaft teil. In der Arbeitsgruppe werden unter anderem Erfahrun-
gen und Entwicklungen zur Implementierung sowie Möglichkeiten
zur Förderung des WHO-Verhaltenskodexes (WHO: World Health
Organization) ausgetauscht. Im Vordergrund steht die Diskussion
von Themen, die für eine aktive Gestaltung der Problematik relevant
sind.

Die erste Berichtsrunde zur Umsetzung des freiwilligen Globalen
Verhaltenskodexes der WHO für die internationale Anwerbung
von Gesundheitsfachkräften an die Weltgesundheitsversammlung
(WHA) steht dieses Jahr im Mai auf der Tagesordnung der WHA.
Mit dem Fragebogen der WHO (National Reporting Instrument)
wurden in erster Linie Fragen zur Datenerhebung und zum Ist-Zu-
stand in den jeweiligen Mitgliedstaaten abgefragt.

Der demografische Wandel wird in vielen europäischen Ländern
langfristig einen Fachkräftemangel zur Folge haben. Wichtig ist,
rechtzeitig nationale Maßnahmen zu ergreifen, um die Abwanderung
einheimischer Fachkräfte zu vermeiden und beispielsweise die Wei-
terbildung zu stärken, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie allge-
mein zu verbessern und überflüssige Bürokratie abzubauen. Die Bun-
desregierung hat in diesem Bereich daher bereits wichtige Initiativen
entfaltet, so z. B. im Bereich der ambulanten ärztlichen Versorgung
mit dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz (GKV: gesetzliche Kran-
kenversicherung) und der Novellierung der Approbationsordnung
für Ärzte.
22. Abgeordneter
Klaus

Ernst

(DIE LINKE.)
Wie beurteilt die Bundesregierung die Forde-
rung der Ministerinnen und Minister, Senato-
rinnen und Senatoren der 16 Bundesländer am
Ende des achten Jahres nach Inkrafttreten des
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch, die IT-Sys-
teme der Bundesagentur für Arbeit so anzu-
passen und weiterzuentwickeln, dass sie einen
wirkungsorientierten Einsatz der Eingliede-
rungsmittel unterstützen, und wie wird sie die
Bundesländer, kommunalen Spitzenverbände
und Praktiker aus den Reihen der gemeinsa-
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men Einrichtungen bei der geforderten Anpas-
sung der IT-Systeme der Bundesagentur für
Arbeit beteiligen?
Antwort des Staatssekretärs Gerd Hoofe

vom 4. Januar 2013
Die IT-Systeme der Bundesagentur für Arbeit unterstützen die Job-
center beim bedarfsgerechten Einsatz der Eingliederungsmittel.

Die angesprochene Forderung der Ministerinnen und Minister, Se-
natorinnen und Senatoren für Arbeit und Soziales der Länder be-
zieht sich unter anderem konkret auf die technische Unterstützung
bei der Besetzung von Eingliederungsmaßnahmen mit geeigneten
Teilnehmern. Ziel der Forderung ist es u. a., eingerichtete oder frei
werdende Maßnahmeplätze zügig zu besetzen bzw. nachzubesetzen,
um einen kontinuierlichen Mittelabfluss zu gewährleisten. Hierzu sol-
le es möglich sein, so genannte Vormerklisten für potentielle Maß-
nahmeteilnehmer im einschlägigen IT-Verfahren der Bundesagentur
für Arbeit zu führen.

Die Bundesregierung weist darauf hin, dass es bereits seit Längerem
möglich ist, Vormerklisten für potentielle Maßnahmeteilnehmer au-
tomatisiert zu führen. Dies ermöglicht eine kurzfristige Unterbrei-
tung von Maßnahmeangeboten an geeignete Teilnehmer und unter-
stützt den bedarfsgerechten Mitteleinsatz.

Im Übrigen ist die Weiterentwicklung der IT-Systeme der Bundes-
agentur für Arbeit Gegenstand der Beratungen der Arbeitsgruppe
„Zentrale IT“ des Bund-Länder-Ausschusses nach § 18c des Zweiten
Buches Sozialgesetzbuch (SGB II). Die in der Arbeitsgruppe vertre-
tenen Länder, die kommunalen Spitzenverbände und die Bundes-
agentur für Arbeit haben die Möglichkeit, auftretende Fragen und
Lösungsvorschläge in die regelmäßigen Arbeitsgruppensitzungen
einzubringen.
23. Abgeordnete
Gabriele

Groneberg

(SPD)
Inwiefern ist es richtig, dass die Ausübung zu-
lassungspflichtiger Tätigkeiten durch eine
Fremdfirma nur dann möglich ist, wenn im
entsprechenden Vertrag (meist ein Werkver-
trag) explizit geregelt ist, dass der Zulassungs-
inhaber ein Weisungsrecht gegenüber dem
Mitarbeiter der Fremdfirma hat und die Mitar-
beiter damit der faktischen Kontrolle des zuge-
lassenen Lebensmittelunternehmers unterlie-
gen?
Antwort des Staatssekretärs Gerd Hoofe

vom 4. Januar 2013
Die in der Frage formulierte Annahme, dass die Ausübung zulas-
sungspflichtiger Tätigkeiten durch eine Fremdfirma nur dann mög-
lich ist, wenn im entsprechenden Vertrag, z. B. einem Werkvertrag,
explizit geregelt ist, dass der Zulassungsinhaber ein Weisungsrecht



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode Drucksache 17/12042– 19 –
gegenüber dem Mitarbeiter der Fremdfirma hat und die Mitarbeiter
damit der faktischen Kontrolle des zugelassenen Lebensmittelunter-
nehmers unterliegen, trifft nicht zu. Es liegt in der Verantwortung
des Lebensmittelunternehmers, im Rahmen der betrieblichen Abläu-
fe die Einhaltung der Maßnahmen zur Wahrung der Lebensmittelsi-
cherheit und Lebensmittelhygiene durchzusetzen. Die Verantwor-
tung für die Sicherheit der im zugelassenen Betrieb erzeugten oder
behandelten Lebensmittel trägt der Lebensmittelunternehmer, der
Adressat der Zulassung ist. Aus diesem Grund sind im europäischen
Lebensmittelhygienerecht keine Regelungen bezüglich eines Wei-
sungsrechts des Lebensmittelunternehmers an andere Personen er-
forderlich; entsprechende Regelungen wurden daher im EU-Lebens-
mittelhygienerecht nicht getroffen.
24. Abgeordnete
Gabriele

Groneberg

(SPD)
Teilt die Bundesregierung die Einschätzung,
dass dies dem Grundgedanken des Werkver-
trages widerspricht, und damit in vielen Berei-
chen, in denen häufig mit Unternehmen aus
Ost-Europa zusammengearbeitet wird, eine il-
legale Arbeitnehmerüberlassung erfolgt?
Antwort des Staatssekretärs Gerd Hoofe

vom 4. Januar 2013
Aus der Antwort zu Frage 23 ergibt sich, dass der Einsatz von
Fremdfirmen im Rahmen von Werkverträgen im Lebensmittelbe-
reich zulässig ist. Ob ein Werkvertrag vorliegt oder in Wirklichkeit
Arbeitnehmer an den Werkbesteller überlassen worden sind, ist an-
hand eines Einzelfalls zu entscheiden. Sollten sich bei Kontrollen
Werkverträge als Scheinwerkverträge herausstellen, weil tatsächlich
eine Arbeitnehmerüberlassung vorliegt, wäre dies ein Fall illegaler
Arbeitnehmerüberlassung, wenn das Unternehmen keine Verleiher-
laubnis besitzt. In diesen Fällen wären Verträge zwischen Verleihern
und Entleihern nach § 9 Satz 1 Nummer 1 des Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetzes (AÜG) unwirksam. Nach § 10 Absatz 1 AÜG führt
dies weiterhin dazu, dass zwischen dem vermeintlichen Werkbestel-
ler und den Arbeitnehmern des vermeintlichen Werkbestellers ein
Arbeitsvertrag begründet wird, auf den die beim Werkbesteller übli-
chen Arbeitsbedingungen Anwendung finden.
25. Abgeordnete
Gabriele

Groneberg

(SPD)
Müssen Unternehmen, die als Werkvertrags-
nehmer mit Beschäftigten in einem Schlacht-
oder Zerlegebetrieb arbeiten, über einen ent-
sprechenden Zulassungsbescheid der zuständi-
gen Behörden verfügen?
Antwort des Staatssekretärs Gerd Hoofe

vom 4. Januar 2013
Unternehmen, die als Werkvertragsnehmer mit Beschäftigten in
einem Schlacht- oder Zerlegungsbetrieb arbeiten, erhalten keine be-
hördliche Zulassung nach dem EU-Lebensmittelhygienerecht. Der
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Zulassungspflicht nach Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 853/2004
mit speziellen Regelungen zur Lebensmittelhygiene unterliegt aus-
schließlich der jeweilige Schlacht- oder Zerlegebetrieb.
26. Abgeordnete
Gabriele
Hiller-Ohm

(SPD)
Wann wird die Kurzexpertise zu Werkverträ-
gen von der Bundesregierung dem Deutschen
Bundestag bzw. dem zuständigen Ausschuss
für Arbeit und Soziales des Deutschen Bundes-
tages vorgelegt werden?
Antwort des Staatssekretärs Gerd Hoofe

vom 8. Januar 2013
Die Ergebnisse der Kurzexpertise zur Verbesserung der Informa-
tionslage zur Gestaltung und Nutzung von Werkverträgen werden
derzeit ausgewertet. Die Bundesregierung ist gerne bereit, nach Ab-
schluss der Auswertung im Ausschuss für Arbeit und Soziales des
Deutschen Bundestages hierüber zu berichten.
27. Abgeordnete
Brigitte

Pothmer

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wie hat sich die Beschäftigung im Wirtschafts-
zweig Schlachten und Fleischverarbeitung in
Niedersachsen in den Jahren 2008 bis 2012
entwickelt (Angaben bitte als Anzahl der Be-
schäftigten in den jeweiligen Jahren im Jah-
resdurchschnitt und für das Jahr 2012 bitte für
den aktuellsten Monat, bitte auch differenziert
nach sozialversicherungspflichtiger Beschäfti-
gung, Leiharbeit, geringfügiger Beschäftigung
und Werkvertragsnehmer), und mit welchen
Konsequenzen wurden in den Jahren 2008 bis
2012 Kontrollen nach dem Schwarzarbeitsbe-
kämpfungsgesetz in der Schlacht- und Fleisch-
verarbeitungsbranche in Niedersachsen durch-
geführt (Angaben bitte als Anzahl der im je-
weiligen Jahr erfolgten Kontrollen, Anzahl der
im jeweiligen Jahr festgestellten Verstöße und
Höhe der im jeweiligen Jahr verhängten Geld-
bußen, für das Jahr 2012 bitte so weit wie mög-
lich aufsummiert)?
Antwort des Staatssekretärs Gerd Hoofe
vom 8. Januar 2013
Angaben zu sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftig-
ten in der Wirtschaftsgruppe „Schlachten und Fleischverarbeitung“
liegen quartalsweise bis zum Ende des ersten Quartals 2012 vor. Die
geringfügige Beschäftigung umfasst geringfügig entlohnte und kurz-
fristige Beschäftigung, die entweder ausschließlich oder im Nebenjob
ausgeübt werden kann. Bei den im Nebenjob geringfügig Beschäftig-
ten kann nicht festgestellt werden, in welchem Wirtschaftszweig die
Hauptbeschäftigung ausgeübt wird, bei der Summe der Beschäfti-
gungsformen sind deshalb Doppelzählungen möglich.
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In der Summe über alle Beschäftigungsformen waren im ersten
Quartal 2012 in Niedersachsen etwa 29 900 Beschäftigte in dieser
Wirtschaftsgruppe beschäftigt, im ersten Quartal 2008 waren es rund
28 800 Beschäftigte. Differenzierte Angaben zur Entwicklung seit
dem Jahr 2008 können der folgenden Tabelle 1 entnommen werden.

Statistische Angaben zu Zeitarbeitnehmern und Werkvertragsarbeit-
nehmern in der Wirtschaftsgruppe „Schlachten und Fleischverarbei-
tung“ liegen nicht vor.
Branchenbezogene Auswertungen über die Prüfungen der Finanz-
kontrolle Schwarzarbeit der Zollverwaltung (FKS) gemäß § 2 des
Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäfti-
gung (SchwarzArbG) sind grundsätzlich erst ab dem Jahr 2009 ver-
fügbar. Bei den Daten für das Jahr 2012 liegen lediglich die Ergeb-
nisse des ersten Halbjahres vor. Die entsprechenden Angaben kön-
nen der Tabelle 2 entnommen werden.

Die branchenbezogenen Ergebnisse aus den Ermittlungsverfahren
(festgestellte Verstöße, Höhe der festgesetzten Geldbußen) liegen
nicht nach Ländern regionalisiert vor.
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28. Abgeordnete
Ulla

Schmidt

(Aachen)

(SPD)
Wie steht die Bundesregierung zu der Auffor-
derung von Trägern der Eingliederungshilfe
(nach § 53 ff. des Zwölften Buches Sozialgesetz-
buch – SGB XII) an Anspruchsberechtigte, ab
1. Januar 2013 seien vorrangig die durch das
Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz verbesserten
Leistungen für Versicherte mit erheblich einge-
schränkter Alltagskompetenz (§ 123 ff. des Elf-
ten Buches Sozialgesetzbuch – SGB XI) zu be-
antragen, so dass Leistungsberechtigte der Ein-
gliederungshilfe daher umgehend einen Antrag
auf Pflegeeinstufung stellen müssten?
Antwort der Staatssekretärin Dr. Annette Niederfranke

vom 7. Januar 2013
Der Bundesregierung sind bisher keine entsprechenden Aufforde-
rungen von Trägern der Sozialhilfe bekannt. Ausweislich der amtli-
chen Begründung werden mit den Vorschriften des § 123 ff. SGB XI
für einen Übergangszeitraum für Personen mit erheblich einge-
schränkter Alltagskompetenz, d. h. für Menschen mit demenzbeding-
ten Fähigkeitsstörungen, geistigen Behinderungen und psychischen
Erkrankungen, die einen besonderen Hilfe- und Betreuungsbedarf
aufweisen, Leistungen gewährt. Dies schließt in diesem Übergangs-
zeitraum bis zum Inkrafttreten eines Gesetzes, das die Leistungsge-
währung aufgrund eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs regelt,
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nicht aus, dass künftig sowohl Leistungen nach § 123 ff. SGB XI als
auch Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
erbracht werden können. Eine Antragstellung kann somit im Einzel-
fall angezeigt sein. In der Begründung zu § 124 SGB XI wird das
Verhältnis zwischen den Leistungen der Eingliederungshilfe und den
neuen Leistungen der häuslichen Betreuung angesprochen: „Keine
häusliche Betreuung im Sinne dieser Vorschrift sind Fahrdienste und
Hilfen bei der schulischen und beruflichen Eingliederung Leistungen
der Eingliederungshilfe bleiben durch die Einführung dieser Rege-
lung unberührt, sie sind im Verhältnis zur Pflegeversicherung nicht
nachrangig. § 13 Absatz 3 gilt.“
29. Abgeordnete
Ulla
Schmidt

(Aachen)

(SPD)
Was wird die Bundesregierung unternehmen,
um im Hinblick auf § 13 Absatz 3 Satz 3
SGB XI das angesprochene Verwaltungshan-
deln auszuschließen und sicherzustellen, dass
es durch die Einführung des Pflege-Neuaus-
richtungs-Gesetzes nicht zu einer Leistungs-
kürzung der Eingliederungshilfe kommt?
Antwort der Staatssekretärin Dr. Annette Niederfranke

vom 7. Januar 2013
§ 13 Absatz 3 Satz 3 SGB XI bestimmt, dass die Leistungen der Ein-
gliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB XII, dem
Bundesversorgungsgesetz und dem SGB VIII unberührt bleiben und
dass die Leistungen der Eingliederungshilfe nicht nachrangig gegen-
über den Leistungen der Pflegeversicherung sind. Wegen ihrer unter-
schiedlichen Zielsetzung sind beide Leistungen nebeneinander zu ge-
währen.

Aufgrund der verfassungsrechtlich vorgegebenen Zuständigkeiten
sind die Länder eigenverantwortlich für die Durchführung des
SGB XII zuständig. Die für die Eingliederungshilfe für behinderte
Menschen zuständigen Träger der Sozialhilfe unterliegen damit nicht
der Aufsicht der Bundesregierung. Die Bundesregierung geht davon
aus, dass die Träger der Sozialhilfe auch künftig entsprechend den
Vorschriften des SGB XII und unter Beachtung des § 13 Absatz 3
Satz 3 SGB XI Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte
Menschen bei Vorliegen der Voraussetzungen gewähren und die
Länder gegebenenfalls ihrer Aufsichtspflicht nachkommen.
30. Abgeordneter
Ottmar

Schreiner

(SPD)
Welches Sicherungsniveau vor Steuern ergibt
sich ceteris paribus (gemäß getroffener Annah-
men im Rentenversicherungsbericht 2012 für
die demografische Entwicklung und die Ent-
wicklung der Löhne) für die Jahre 2013, 2020
und 2030, wenn die geringfügige Beschäfti-
gung mit Wirkung zum 1. Januar 2013 abge-
schafft wird?
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31. Abgeordneter
Ottmar

Schreiner

(SPD)
Welches Sicherungsniveau vor Steuern ergibt
sich ceteris paribus (gemäß getroffener Annah-
men im Rentenversicherungsbericht 2012 für
die demografische Entwicklung und die Ent-
wicklung der Löhne) für die Jahre 2013, 2020
und 2030, wenn die Entgeltumwandlung mit
Wirkung zum 1. Januar 2013 abgeschafft
wird?
Antwort der Staatssekretärin Dr. Annette Niederfranke

vom 7. Januar 2013
Zu den Fragen liegen der Bundesregierung keine Berechnungen vor.
32. Abgeordneter
Ottmar
Schreiner

(SPD)
Wie müsste sich – bei unveränderten Annahmen
über die Zuwanderung – die Zahl der Äquiva-
lenzbeitragszahler nach § 68 Absatz 4 des Sechs-
ten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VI) über
die Annahmen der Bundesregierung hinaus bis
zum Jahr 2020 entwickeln, damit der Nach-
haltigkeitsfaktor nach § 68 SGB VI nicht unter
den Wert von 1,0000 sinkt (bitte jährliche An-
gaben)?
Antwort der Staatssekretärin Dr. Annette Niederfranke
vom 7. Januar 2013
Wie dem Rentenversicherungsbericht 2012 (Bundestagsdrucksache
17/11740) auf S. 34 – Übersicht B 18 – zu entnehmen ist, steigt die
Zahl der Äquivalenzrentner bis zum Jahr 2020 kontinuierlich an.
Die Anzahl der Äquivalenzbeitragszahler müsste sich rechnerisch je-
weils mindestens um den gleichen Prozentsatz erhöhen, damit der
Nachhaltigkeitsfaktor in den einzelnen Jahren jeweils einen Wert
von nicht unter 1,0000 annimmt.
33. Abgeordneter
Dr. Ilja

Seifert

(DIE LINKE.)
Welche Rolle spielten Aktivitäten bzw. Fragen
zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskon-
vention in der Europäischen Union auf der Ta-
gung des Europäischen Rates am 13./14. De-
zember 2012 sowie weiteren Tagungen des
Rates im Jahr 2012, und was hat die Bundesre-
gierung unternommen, um dieses Thema auf
die Tagesordnung zu setzen?
Antwort der Staatssekretärin Dr. Annette Niederfranke

vom 7. Januar 2013
Auf der letzten Sitzung des Europäischen Rates am 13./14. Dezem-
ber 2012 wurden insbesondere Fragen der europäischen Finanz-
union und der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik bespro-
chen. Fragen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention
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in der Europäischen Union waren Gegenstand der Tagung des Rates
der EU (Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucher-
schutz) am 21. Juni 2012, auf der die Bundesregierung durch die
Bundesministerin für Arbeit und Soziales Dr. Ursula von der Leyen
vertreten war.
34. Abgeordneter
Dr. Ilja

Seifert

(DIE LINKE.)
Inwieweit teilt bzw. unterstützt die Bundes-
regierung die Entschließung „Eine Vision für
das kommende Jahrzehnt – Die Umsetzung
des Übereinkommens der Vereinten Nationen
über die Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen (UN CRPD) in Krisenzeiten“, welche
von über 450 Delegierten von Organisationen
von Menschen mit Behinderungen, die die
80 Millionen Menschen mit Behinderungen
in Europa vertreten, am 5. Dezember 2012 in
Brüssel auf dem dritten „Europäischen Parla-
ment der Menschen mit Behinderungen“ ein-
stimmig verabschiedet wurde?
Antwort der Staatssekretärin Dr. Annette Niederfranke

vom 7. Januar 2013
Für die Bundesregierung ist die Umsetzung des Übereinkommens
der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen eine wichtige Aufgabe und Herausforderung, die nur langfris-
tig zu bewältigen ist. Daher hat die Bundesregierung am 15. Juni
2011 mit dem Nationalen Aktionsplan „Unser Weg in eine inklusive
Gesellschaft“ eine langfristige Gesamtstrategie zur Umsetzung des
Übereinkommens beschlossen. Insoweit unterstützt die Bundesregie-
rung die Entschließung des dritten „Europäischen Parlaments der
Menschen mit Behinderungen“.
35. Abgeordnete
Sabine

Zimmermann

(DIE LINKE.)
Wie verhält sich die Bundesregierung zu der
Forderung der 89. Arbeits- und Sozialminister-
konferenz am 28./29. November 2012 in Han-
nover, „den Jobcentern zu ermöglichen, nicht
verausgabte Eingliederungsmittel des Rechts-
kreises SGB II in das jeweils folgende Jahr
übertragen zu können, und hierfür die haus-
haltsrechtlichen Rahmenbedingungen herbei-
zuführen“ (bitte begründen), und wie wird die
Bundesregierung gegenüber der Bundesagen-
tur für Arbeit darauf hinwirken, größere Ge-
staltungsspielräume für die gemeinsamen Ein-
richtungen bei der Umsetzung von Maßnah-
men nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
zu belassen, um künftig durch eine bessere
Mittelausschöpfung eine umfassende nachhal-
tige Nutzung des Eingliederungstitels zu ge-
währleisten?



Deutscher Bundestag – 17. WahlperiodeDrucksache 17/12042 – 26 –
Antwort des Staatssekretärs Gerd Hoofe

vom 4. Januar 2013
Die Eingliederungsbudgets werden im laufenden Haushaltsjahr vo-
raussichtlich nicht voll ausgeschöpft. Die Bildung und Übertragung
von Ausgaberesten erfolgt jeweils im Jahresabschluss durch das Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales nach Maßgabe der Verwal-
tungsvorschriften zur Bundeshaushaltsordnung.

Die Bundesregierung begrüßt ausdrücklich das Bestreben der Job-
center, die gesetzlich vorhandenen Gestaltungsspielräume verstärkt
zu nutzen. Es ist ein besonderes Anliegen von Bund und Ländern,
die Jobcenter über den rechtssicheren Umgang mit den vorhandenen
Instrumenten zu informieren und zur kreativen und innovativen Nut-
zung der vielfältigen Möglichkeiten der flexibel gestalteten Eingliede-
rungsleistungen zu motivieren. Die Grundlage hierfür haben Bund
und Länder gemeinsam erarbeitet. In der so genannten Gemeinsa-
men Erklärung zu den Eingliederungsleistungen im Zweiten Buch
Sozialgesetzbuch (SGB II) haben sich Bund und Länder auf eine ein-
heitliche Rechtsauslegung und Rechtsanwendung bei den Eingliede-
rungsleistungen, insbesondere zu den erweiterten Möglichkeiten auf-
grund des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am
Arbeitsmarkt sowie auf eine bedarfsgerechte Handhabung des Ver-
mittlungsbudgets verständigt.

Die wechselseitige Abstimmung der Fachlichen Hinweise der Bun-
desagentur für Arbeit und der „Gemeinsamen Erklärung“ führt auch
im Bereich der gemeinsamen Einrichtungen zu einer besseren Nut-
zung der vielfältigen Fördermöglichkeiten.
36. Abgeordnete
Sabine
Zimmermann

(DIE LINKE.)
Wie bzw. wann wird die Bundesregierung die
langfristige Planungssicherheit für die Durch-
führung von Maßnahmen über den Jahres-
wechsel hinaus sicherstellen?
Antwort des Staatssekretärs Gerd Hoofe

vom 4. Januar 2013
Die über- und mehrjährige Bewilligung von Eingliederungsleistungen
ist möglich. Das vorgesehene haushaltsrechtliche Instrument dafür
sind die im Bundeshaushaltsplan für Ermessensleistungen veran-
schlagten Verpflichtungsermächtigungen. Diese ermächtigen die Job-
center zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Ausga-
ben in künftigen Haushaltsjahren. Die im jeweiligen Bundeshaus-
haltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen beim Ein-
gliederungstitel SGB II richten sich nach den gesetzlichen Förderbe-
dingungen und ermöglichen Bewilligungen für einen mehrjährigen
Zeitraum. Bei der Festlegung der Höhe der Verpflichtungsermächti-
gungen in der Haushaltsaufstellung ist zu beachten, dass im jeweili-
gen Haushaltsjahr, in dem die Verpflichtungen fällig werden, auch
noch Neubewilligungen in ausreichendem Umfang möglich bleiben.

Für die Bewilligung von über- bzw. mehrjährigen Eingliederungs-
maßnahmen, die nicht im Ermessen der Jobcenter stehen, sondern
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Pflichtleistungen sind, ist keine Verpflichtungsermächtigung erfor-
derlich.

Die im Bundeshaushalt für Eingliederungsleistungen zur Verfügung
gestellten Verpflichtungsermächtigungen stellen aus Sicht der Bun-
desregierung die langfristige Planungssicherheit für die Durchfüh-
rung von Maßnahmen in ausreichendem Maße sicher. Die notwendi-
gen Handlungsspielräume in der aktiven Arbeitsmarktpolitik bleiben
erhalten.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
37. Abgeordnete
Dr. Carola

Reimann
(SPD)
Wie beurteilt die Bundesregierung die diese
Woche vorgestellte EU-Tabakproduktricht-
linie, und wie steht die Bundesregierung zum
Vorschlag, für Tabakprodukte Einheitsver-
packungen nach australischem Vorbild einzu-
führen?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Gerd Müller

vom 7. Januar 2013
Die Richtlinie 2001/37/EG regelt die Herstellung, die Aufmachung
und den Verkauf von Tabakerzeugnissen auf europäischer Ebene.
Dazu zählt unter anderem auch die Gestaltung von Verpackungen
für Tabakerzeugnisse.

Die Europäische Kommission hat in Überarbeitung dieser Richtlinie
am 19. Dezember 2012 einen „Vorschlag für eine Richtlinie des
Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die
Herstellung, die Aufmachung und den Verkauf von Tabakerzeugnis-
sen und verwandten Erzeugnissen“ vorgelegt.

Die Bundesregierung begrüßt, dass nunmehr ein Vorschlag der
Europäischen Kommission vorliegt und wird diesen eingehend prü-
fen.
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums
der Verteidigung
38. Abgeordnete
Katja

Keul
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Nach welchen Kriterien beurteilt die Bundes-
regierung, ob es sich bei einem Ereignis in
Afghanistan um einen „sicherheitsrelevanten
Vorfall“ handelt, der in die wöchentliche „Un-
terrichtung des Parlaments“ einfließen wird?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Thomas Kossendey

vom 7. Januar 2013
Ein Sicherheitsrelevanter Zwischenfall (SRZ) ist eine bewaffnete
Auseinandersetzung, der Einsatz von Waffen oder Sprengstoff mit
Tötungsabsicht oder ein Vorfall mit herausragender sicherheitlicher
Bedeutung. In einen SRZ müssen zum einen oppositionelle oder mi-
litante regierungsfeindliche Gruppierungen oder Partner verwickelt
sein, zum anderen internationale oder afghanische Sicherheitskräfte,
Regierungsangestellte, hohe Würdenträger, ausländische Staatsbür-
ger, im staatlichen Auftrag tätige Sicherheitsfirmen oder regierungs-
freundliche, lokale Dorfschutzmilizen.

Die Frage der Motivation der Täter spielt eine untergeordnete Rolle,
wenn eine Tötungsabsicht erkennbar ist. Andere kriminelle Handlun-
gen, wie Raub, Nötigung oder Erpressung, werden grundsätzlich,
auch wenn sie sich gegen die aufgeführten Gruppen richten, nicht als
SRZ gewertet.

Innerafghanische Auseinandersetzungen und kriminelle Handlun-
gen, bei denen keine Sicherheitskräfte involviert sind, werden nur re-
gistriert, wenn sie von herausragender Bedeutung sind. Eine Erfas-
sung dieser Ereignisse mit statistischer Signifikanz ist realistisch nicht
möglich und unterbleibt deshalb.

Die SRZs werden in fünf Kategorien differenziert:

1. Kategorie Feuergefecht

Der SRZ, bei dem der Einsatz von Infanteriewaffen im Vordergrund
steht. Der Einsatz anderer Waffen ist zwar möglich, hat für das Er-
eignis aber untergeordnete Bedeutung.

2. Kategorie IED-/Minenanschlag

Der SRZ, bei dem der Einsatz behelfsmäßiger Sprengvorrichtungen
(Improvised Explosive Devices/IED) oder handelsüblicher Minen
im Vordergrund stehen. Der Einsatz anderer Waffen ist zwar mög-
lich, hat für das Ereignis aber untergeordnete Bedeutung. Der Ein-
satz mehrerer Sprengsätze wird als ein einziger komplexer Zwischen-
fall gezählt.
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3. Kategorie Selbstmordanschlag

Der SRZ, bei dem der Einsatz von IED mit Selbsttötungsabsicht des
Täters im Vordergrund steht. Der Einsatz anderer Waffen ist zwar
möglich, hat für das Ereignis aber untergeordnete Bedeutung.

4. Kategorie Raketen-/Mörserangriff

Der SRZ, bei dem der Einsatz von Steilfeuerwaffen im indirekten
Beschuss im Vordergrund steht. Der Einsatz anderer Waffen ist zwar
möglich, hat für das Ereignis aber untergeordnete Bedeutung.

5. Kategorie Sonstiges

Herausragendes Ereignis mit sicherheitlicher Bedeutung, z. B. Ent-
führung ausländischer Staatsbürger, Absturz eines Luftfahrzeuges
ohne Feindeinwirkung usw.

Die Registrierung und Meldung eines SRZ erfolgt vermehrt durch
die afghanischen Sicherheitskräfte (Afghan National Security For-
ces/ANSF). Deren Verifizierung, die erste statistische Erfassung in
Afghanistan und abschließende Auswertung von SRZ durch die na-
tionale zentrale Lagebearbeitung variiert zeitlich.

Um eine zeitnahe Unterrichtung des Parlaments (UdP) zu ermög-
lichen, werden die SRZ zunächst in der Gesamtheit und nach den
fünf Kategorien differenziert in die nächstfolgende UdP aufgenom-
men.

Die im Rahmen der routinemäßigen statistischen Nacherfassung zu-
sätzlich registrierten SRZ werden durch eine Aktualisierung der sta-
tistischen Auswertung der SRZ in den Unterrichtungen der Folgewo-
chen aufgenommen und in einer Grafik dargestellt.

Infolge der Übernahme der Sicherheitsverantwortung durch die
ANSF übernehmen diese auch zunehmend die Meldeverantwortung.
Nachmeldungen von SRZ können demzufolge teilweise mehr als
eine Woche benötigen.
39. Abgeordneter
Paul

Schäfer

(Köln)

(DIE LINKE.)
Mit welchem finanziellen und technischen
Aufwand ist nach Einschätzung der Bundes-
regierung die Umrüstung oder Erweiterung
von Drohnen des Typs Predator B/Reaper von
der Aufklärungs- zur Waffeneinsatzbefähigung
verbunden?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Christian Schmidt

vom 10. Januar 2013
Eine Ausrüstung des Unmanned Aerial System Predator B von der
Aufklärungsversion zu einer Version mit Bewaffnungsoption kann
nur durch den Hersteller erfolgen. Diese Ausrüstung erfordert vom
Hersteller einen begrenzten technischen Aufwand. Die wesentlichen
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Maßnahmen sind dabei die Einrüstung eines Waffenrechners sowie
der Aufhängevorrichtungen für die zugehörigen Wirkmittel.

Über die Kosten einer solchen Umrüstung liegen der Bundesregie-
rung keine Informationen vor.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
40. Abgeordnete
Caren

Marks

(SPD)
Wie viele Menschen hatten jeweils in den Jah-
ren 2011 und 2012 Anspruch auf Kinderzu-
schlag nach § 6a des Bundeskindergeldgesetzes
(BKGG), und wie viele dieser Anspruchsbe-
rechtigten stellten jeweils in den Jahren 2011
und 2012 einen Antrag auf Kinderzuschlag?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Dr. Hermann Kues

vom 8. Januar 2013
Statistische Daten zur Zahl der Personen, die – unabhängig davon,
ob sie einen Antrag gestellt haben oder nicht – einen Anspruch auf
Kinderzuschlag haben, liegen nicht vor.

Die Zahl der gestellten Anträge auf Kinderzuschlag belief sich im
Jahr 2011 auf 191 488 und in der Zeit von Januar bis November
2012 auf 164 370.
41. Abgeordnete
Caren

Marks

(SPD)
Wie viele der jeweils in den Jahren 2011 und
2012 gestellten Anträge auf Kinderzuschlag
nach § 6a BKGG wurden abgelehnt, und aus
welchen Gründen (bitte Zahlen nach jeweiliger
Jahreszahl und jeweiligem Ablehnungsgrund
aufschlüsseln)?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Dr. Hermann Kues

vom 8. Januar 2013
Im Jahr 2011 wurden von den gestellten Anträgen 121 124 und in
der Zeit von Januar bis November 2012 wurden von den gestellten
Anträgen 106 599 abgelehnt.

Die Ablehnungen erfolgten aus den nachstehenden Gründen (aufge-
schlüsselt nach den Jahren, Angaben in Prozent aller fallbezogenen
Ablehnungen):
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Daneben wurden Anträge aus kindbezogenen Gründen ganz oder
teilweise abgelehnt, etwa weil ein Kind oder mehrere Kinder eigenes
Einkommen oder Vermögen hat bzw. haben oder ein Kind die Al-
tersgrenze erreicht hat.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit
42. Abgeordnete
Katrin

Kunert
(DIE LINKE.)
Welche Möglichkeiten gibt es, dass Ärzte aus
Kurkliniken Sprechstunden in unterversorgten
Regionen durchführen?
43. Abgeordnete
Katrin

Kunert

(DIE LINKE.)
Inwieweit werden Ärzte aus Kurkliniken in
der Bedarfsplanung der jeweiligen Region
bzw. bei der Bestimmung des Versorgungs-
grades in dem jeweiligen Planungsbereich mit
berücksichtigt?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Ulrike Flach

vom 3. Januar 2013
Die Fragen werden wegen des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Mit dem am 1. Januar 2012 in Kraft getretenen GKV-Versorgungs-
strukturgesetz (GKV: gesetzliche Krankenversicherung) wurde die
in § 116 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) geregelte
Möglichkeit, Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzte zur Teil-
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nahme an der vertragsärztlichen Versorgung zu ermächtigen, erwei-
tert. Möglich ist nunmehr auch eine Ermächtigung von Ärztinnen
und Ärzten, die an einer Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung
tätig sind, mit der ein Versorgungsvertrag nach § 111 Absatz 2
SGB V besteht. Voraussetzung ist, dass die Ärztin bzw. der Arzt über
eine abgeschlossene Weiterbildung verfügt und der jeweilige Träger
der Einrichtung, in der die Ärztin bzw. der Arzt tätig ist, zustimmt.
Nach § 116 Satz 2 SGB V ist die Ermächtigung zu erteilen, soweit
und solange eine ausreichende ärztliche Versorgung der Versicherten
ohne die besonderen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden
oder Kenntnisse von hierfür geeigneten Ärztinnen bzw. Ärzten der
genannten Einrichtungen nicht sichergestellt wird.

Eine ergänzende Ermächtigungsmögklichkeit ergibt sich aus § 31
Absatz 1 der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte (Ärzte-ZV).

Zur Frage der bedarfsplanungsrechtlichen Berücksichtigung ermäch-
tigter Ärztinnen und Ärzte ist ebenfalls auf eine Änderung durch
das GKV-Versorgungsstrukturgesetz zu verweisen: Mit dieser wurde
der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) verpflichtet, in seiner Be-
darfsplanungsrichtlinie Regelungen zu treffen, mit denen bei der Be-
rechnung des Versorgungsgrades die durch Ermächtigung an der
vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärztinnen und Ärzte
berücksichtigt werden (vgl. § 101 Absatz 1 Satz 9 i. V. m. Satz 1
Nummer 2b SGB V). In seiner am 20. Dezember 2012 beschlosse-
nen und vom Bundesministerium für Gesundheit inzwischen nicht
beanstandeten Neufassung der Bedarfsplanungsrichtlinie hat der
G-BA dies in § 22 umgesetzt. Dieser bestimmt in Absatz 1, dass
ermächtigte Ärzte und ermächtigte Psychotherapeuten, welche in
vollem oder im Sinne des § 19a Ärzte-ZV hälftigem Umfang eines
Vollversorgungsbeauftragten für ihr Fachgebiet ermächtigt sind, wie
zugelassene Vertragsärzte oder Psychotherapeuten angerechnet wer-
den. Abweichungen hiervon können einvernehmlich nach Maßgabe
des Absatzes 2 Satz 1 der Regelung getroffen werden. Absatz 2 be-
stimmt, dass das Maß der Anrechnung von Ärzten und Psychothera-
peuten in ermächtigten Einrichtungen regional einvernehmlich zwi-
schen den für die Bedarfsplanung zuständigen Kassenärztlichen Ver-
einigungen sowie Landesverbänden der Krankenkassen und Ersatz-
kassen festgelegt werden. Dabei kann der Umfang der Anrechnung
nur in fachgebietsbezogenen Vollversorgungsaufträgen berechnet
werden.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung
44. Abgeordnete
Gabriele

Groneberg

(SPD)
Welchen kulturellen Wert misst die Bundesre-
gierung dem in den Jahren von 1855 bis 1885
als Teil des Hunte-Ems-Kanals erbauten Elisa-
bethfehnkanal bei, der als letzter intakter
Fehnkanal in Deutschland vom Land Nieder-
sachsen schon im Jahr 1995 als technisches
Kulturdenkmal eingestuft worden ist, und wel-
che Maßnahmen will sie ergreifen, um den Ka-
nal zu erhalten?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann

vom 9. Januar 2013
Das kulturelle Erbe in Deutschland ist für die Bundesregierung von
besonderer Bedeutung.

Der Elisabethfehnkanal (EFK) wird durch den Bund als Eigentümer
unterhalten. Im bundesweiten Vergleich wird er jedoch nur gering
durch Sport- und Freizeitschifffahrt genutzt. Wegen der hohen Kos-
ten wäre ein dauerhafter Erhalt der Funktionsfähigkeit der Schleusen
aus gesamtwirtschaftlicher Sicht nur bei einer wesentlich intensive-
ren, 10- bis 15-mal höheren Nutzungsintensität zu rechtfertigen.
Überdies muss der Bund angesichts des Zwangs zur Konsolidierung
des Haushalts seine Prioritäten auf verkehrlich genutzten Bundes-
wasserstraßen legen. Eine Perspektive für die zukünftige touristische
Nutzung des EFK, die eine durchgehende Befahrbarkeit mit Sport-
booten einschließt, könnte sich bei einem Wechsel der Trägerschaft
ergeben. Sofern das – nach der Aufgabenverteilung des Grundgeset-
zes vorrangig für Denkmalschutz und Denkmalpflege zuständige –
Land Niedersachsen, respektive die Region, Interesse an einem
neuen konzeptionellen Ansatz für die denkmalgerechte touristische
Entwicklung des EFK hat, steht der Bund Vorschlägen offen gegen-
über.
45. Abgeordnete
Gabriele

Groneberg

(SPD)
Mit welchen wirtschaftlichen Auswirkungen
rechnet die Bundesregierung speziell für die
Tourismusbranche in der Region, die anliegen-
den Unternehmen und den Handel, wenn es
zu einer Sperrung des Kanals kommt, und wie
beurteilt die Bundesregierung die Bedeutung
der umfangreichen Investitionen, die das Land
Niedersachsen und die anliegenden Kommu-
nen in den Wassertourismus getätigt haben,
wenn die Region vom Wasserwegenetz abge-
koppelt wird?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann

vom 9. Januar 2013
Wegen der geringen Nutzung des Elisabethfehnkanals und der vor-
handenen Ausweichmöglichkeiten würden die Kosten für seinen
funktionsfähigen Erhalt die gesamtwirtschaftlich negativen Effekte
bei Weitem übersteigen. Von einer Abkoppelung vom Wasserstra-
ßennetz kann mit Blick auf die weiter vorhandenen Bundes- und Lan-
deswasserstraßen der Region keine Rede sein. Zur Vermeidung von
zukünftigen Fehlentwicklungen im Bereich des Wassertourismus be-
darf es aus Sicht des Bundes einer intensiveren Koordination und
Kooperation der nationalen und regionalen Institutionen.
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46. Abgeordneter
Dr. Anton

Hofreiter

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Ist der Bundesregierung bekannt, dass nach
aktuellem Stand die S-Bahn-Anbindung des
Flughafens Berlin Brandenburg (BER) mit
technisch anfälligen, nicht klimatisierten Fahr-
zeugen der Baureihe 481 erfolgen soll, obgleich
andere S-Bahn-Strecken in absehbarer Zeit
ausgeschrieben werden sollen und daher mit
neuen Fahrzeugen bedient würden, und in wel-
cher Weise versucht die Bundesregierung die
Anbindung des künftigen Flughafens, an dem
die Bundesrepublik Deutschland mit 26 Pro-
zent beteiligt ist, mit modernen S-Bahn-Fahr-
zeugen zu befördern?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann

vom 10. Januar 2013
Zur ersten Teilfrage: Nein.

Zur zweiten Teilfrage: Es wird darauf hingewiesen, dass die Bestel-
lung von Verkehrsleistungen der beschriebenen Art – einschließlich
der Festlegung der Anforderungen an die Fahrzeuge – Ländersache
ist. Die Verkehrsbedienung des BER fällt in die operative Zuständig-
keit des damit von den Ländern Berlin und Brandenburg beauftrag-
ten Verkehrsunternehmens.
47. Abgeordneter
Dr. Egon

Jüttner

(CDU/CSU)
Gibt es eine Entscheidung des Bundesministe-
riums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung,
in welchem Zeitraum welche Neckarschleusen
saniert und welche verlängert werden sollen?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Jan Mücke

vom 4. Januar 2013
Ziel am Neckar ist es, mit den geplanten Infrastrukturverbesserun-
gen möglichst schnell einen Nutzen für die Schifffahrt zu generieren.
Für den Neckar von Mannheim bis Heilbronn bedeutet dies, dass an
jeder Staustufe zunächst eine der beiden Schleusenkammern instand-
gesetzt und dann jeweils die andere Kammer saniert und verlängert
wird, um den Hafen Heilbronn möglichst frühzeitig mit 135 m lan-
gen Schiffen erreichen zu können.

Um auch weiterhin den sicheren und leichten Schiffsverkehr ober-
halb von Heilbronn gewährleisten zu können, soll zwischen Heil-
bronn und Plochingen zeitgleich zu den Maßnahmen am unteren Ne-
ckar zunächst jeweils eine der beiden Doppelkammern instand ge-
setzt werden.

Die Reihenfolge wird anhand des baulichen Zustands der Bauwerke
festgelegt.

Ausführliche Informationen über die laufenden Planungen stellt das
Amt für Neckarausbau Heidelberg (ANH) auf seiner Homepage
(www.anh.wsv.de/projekte/index.html) zur Verfügung.
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48. Abgeordneter
Dr. Egon

Jüttner

(CDU/CSU)
Teilt die Bundesregierung die Auffassung des
Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bahn
AG Dr. Rüdiger Grube, dass der Baubeginn
des Ausbaus des Mannheimer Hauptbahnhofs,
insbesondere der Bau des neuen Bahnsteigs F,
im Jahr 2014 erfolgen kann (vgl. Mannheimer
Morgen vom 8. Mai 2012 „Personenzüge über
Mannheim“)?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Jan Mücke

vom 4. Januar 2013
Ja, die bundesseitigen Planungen sehen bei Vorliegen der haushalte-
rischen Voraussetzungen den Abschluss einer entsprechenden Finan-
zierungsvereinbarung im Laufe dieses Jahres vor, so dass voraus-
sichtlich im Jahr 2014 mit dem Bau begonnen werden könnte.
49. Abgeordneter
Oliver

Krischer

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Auf wessen Antrag und Entscheidung wurden
die touristischen Hinweis-/Unterrichtungsta-
feln („braune Schilder“) z. B. an den Autobah-
nen 4, 44, 61 mit der Aufschrift „Rheinisches
Braunkohlenrevier“ errichtet, und wer finan-
zierte diese Schilder (bitte mit Angaben zu Ge-
samtkosten für Planung, Herstellung, Errich-
tung usw.)?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Andreas Scheuer

vom 10. Januar 2013
Laut § 51 der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) trägt abweichend
von § 5b Absatz 1 des Straßenverkehrsgesetzes derjenige die Kosten
des Zeichens 386 (Touristischer Hinweis), der die Aufstellung dieses
Zeichens beantragt.

Gemäß der im Grundgesetz (GG) festgelegten Kompetenzregelung
(Artikel 83 und 84 GG) sind die Länderbehörden für den Vollzug
straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften zuständig. Diese entschei-
den auf der Grundlage der StVO, der dazugehörigen Verwaltungs-
vorschriften und unter Beachtung der Richtlinien für touristische Be-
schilderung (RtB) im Rahmen des ihnen zustehenden Ermessens
und unter Abwägung der Gegebenheiten vor Ort, welche Anordnung
getroffen wird, z. B. auch wo eine Hinweisbeschilderung erfolgt. Der
Bund hat diesbezüglich keine Eingriffs- oder Weisungsrechte gegen-
über den Bundesländern.
50. Abgeordneter
Stephan

Kühn
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welche Angaben finden sich im Bundesver-
kehrswegeplan 1992 für die A 20 (Lübeck–
Stettin) sowie für die A 31 (Bottrop–Emden)
bezüglich der geplanten Baukosten, der vorge-
sehenen Linienführung, der prognostizierten
Verkehrsmengen sowie des Nutzen-Kosten-
Verhältnisses?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann

vom 28. Dezember 2012
Zur Beantwortung der Frage wird auf die beigefügten Bewertungs-
dossiers verwiesen.* Da die Fertigstellung des Projekts A 31 Bot-
trop–Emden im Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 1992 als indispo-
nibles Projekt festgelegt war, erfolgte hier keine erneute Bewertung.
Deshalb ist für dieses Projekt das Dossier des BVWP 1985 beige-
fügt.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit
51. Abgeordneter
Oliver

Krischer
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Abdruck der Anlage wu
mer 1 Absatz 3 Satz 1 zwe

schriftlichen Einzelfragen a
Internetseite des Deutschen
Aus welchen Haushaltstiteln (bitte mit Angabe
der bereitgestellten Summe) stammen die fi-
nanziellen Mittel für die Kampagne „Höchste
Zeit, dass sich was ändert!“ des Bundesministe-
riums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit, und in welchen Medien (Zeitungen,
Zeitschriften, öffentlichen Plakatwänden etc.)
wird die Kampagne verbreitet (bitte nach Me-
dium bzw. Unternehmen unter Angabe der je-
weiligen Summe aufschlüsseln)?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Katherina Reiche

vom 9. Januar 2013
Die Kampagne „Höchste Zeit, dass sich was ändert!“ wurde aus Ka-
pitel 60 92 Titel 686 05 finanziert. Insgesamt wurden dort für diese
Kampagne Ausgaben i. H. v. rund 1,2 Mio. Euro zur Verfügung ge-
stellt.

In folgenden Medien wurde die Kampagne verbreitet (Angabe der
Kosten inklusive Produktions- sowie sonstige technische Nebenkos-
ten):

1. 18/1-Plakate in drei Städten auf 1 400 Werbeträgern, Ausgaben:
270 000 Euro;

2. Busbeklebung der Linien 100/200 in Berlin, Ausgaben: 23 000 Eu-
ro;

3. Infoscreens in 17 Städten, Ausgaben: 144 000 Euro;
rde aufgrund der Nummer 13 Satz 2 in Verbindung mit
iter Halbsatz der Richtlinien für die Fragestunde und für
bgesehen. Sie ist auf Bundestagsdrucksache 17/12042 auf
Bundestages abrufbar.
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4. verschiedene Werbeträger in sieben deutschen Flughäfen, Ausga-
ben: 263 000 Euro;

5. Citylightposter in zwei Städten, Ausgaben: 63 000 Euro;

6. Riesenposter in drei Städten, Ausgaben: 373 000 Euro.

Die übrigen Ausgaben entfielen auf die Leistungen der Kreativagen-
tur.
52. Abgeordnete
Katrin

Kunert

(DIE LINKE.)
Wie ist der Stand der Vorbereitung der No-
vellierung des Abwasserabgabengesetzes
(AbwAG), und welche ersten Erkenntnisse
konnten bisher aus den in Auftrag gegebenen
Forschungsvorhaben für die geplante Novellie-
rung gewonnen werden?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Katherina Reiche

vom 9. Januar 2013
Im Februar 2011 legte das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung
GmbH (UFZ) den im Auftrag des Umweltbundesamtes (UBA) er-
stellten Forschungsbericht „Weiterentwicklung von Abwasserabgabe
und Wasserentnahmeentgelten zu einer umfassenden Wassernut-
zungsabgabe“ vor. Eine wesentliche Empfehlung des Gutachtens ist
eine konzeptionelle Fortentwicklung der Abwasserabgabe. Zur wei-
teren Vertiefung und Konkretisierung hat das UBA im Auftrag des
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
(BMU) ein Forschungsvorhaben „Praktische Ausgestaltung einer
fortzuentwickelnden Abwasserabgabe sowie mögliche Inhalte einer
Regelung“ an ein Konsortium aus UFZ, Universität Leipzig sowie
Partnern aus dem Vollzug der Abgabe vergeben. Ziel des Vorhabens
ist es, unterschiedliche Ausgestaltungsoptionen im Hinblick auf die
durchaus widerstreitenden Ziele „Lenkungsintensität, Praktikabilität,
Aufkommen, wirtschaftliche Vertretbarkeit“ systematisch aufberei-
ten und mit Kriterien hinterlegen zu lassen, um sie anschließend be-
werten zu können. Der Abschluss des Vorhabens ist für Juni 2013
vorgesehen. Es ist geplant, die Ergebnisse des Gutachtens in der in-
teressierten Fachöffentlichkeit diskutieren zu lassen. Die Bundes-
regierung wird anschließend das Gutachten und die Diskussionen
auswerten.
Berlin, den 11. Januar 2013



Projekt: A 20 Lübeck CA 1} - Rostock (A 19) Land: SChleswig-
Holstein 

Projekt-Nr.: MV1001 
Stand: 09.04.92 

länderUbergreifend SR/MV 
, 

Länge: 120,0 km I 

15,0 km Anteil A 20 in SR 
I 

Kosten: 1320,000 Mio. DM 
165,000 Mio. DM Anteil in SR 

Technische Merkmale und Ziele des Projekts: 
4-streifiger BAS-Neubau 
Verkehrsprojekt Deutsche Einheit 
Verbesserte Anbindung des ostseeküstenra~es, einschließlioh 
der Seehäfen und großer Bereiche des Landes Mecklenburq-
Vorpommern an das westdeutsche und euro*äische Autobahnnetz 
Entlastung der küstennahen B 105 

Prognostizierte Verkehrsstärke 2010: 
Durchschnittlicher täglicher Verkehr Kfz/24h (LKW Anteil) 

am Werktag 50500 ( 8 %) 
am Urleubswerktag 70700 ( 5 %) 
am Wochenende 59500 

Projektbeurteilung I I 

1. GesamtwimChaftliche und verkehrliche Bewertung· Siehe Anl ~ge 1 
Nutzen-Kosten·Verhältnls I 6,1 

2. Ökologische Be\ll'teilung (Umweltrisikoeinschätzung) - siehe A~I!I!Ie 2 
In großräumiger Betrachtung erkennbare erhebliche 
Problemhäufungen mit besonderem Gewicht 

3. Stiidtebauliche Beurteilung - siehe Anlage :3 
empfElhlenswert Aus ~tädtebaulicher Sioht bedingt 

,I 

4. ZusäftliQhe Entscheidungskriterien - siehe Anlage 4 
Projekt Deutsche Einheit I 

,I 

Einstunm!l$IIorschlag: 
. Vordringlicher Bedarf 

Trotz erkennbarer erheblicher umweltprq~leme wird 
nach Abwägung aller Belange dem verkehlljspolitischen 
Ziel der Maßnahme vorrang eingeräumt. 
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Projekt: A 20 LÜheck (A 1) - Rostock (A 19) 
, 

länderUbergreifend SR/MV 

Anlage K 

Land: Schleswig-
Holstein 

Projekt·Nr.: MV1001 
Stand: 09.04.92 

1 

M •• kI •••• , •• , $.1 •• , 

) 

Projektabschnitt Projis·Nr. ~u. Länge Kosten Ein· 
p km Mio. DM stufung 

A 20 LÜheck (A 1) - L-GR SH/MV 01 o 4 15,0 1/i5,O VB 
91010 0,0 

800 

A 20 L-Gr SR/MV - Grevesmühlen 12 0~4 25,0 275,0 VB 
91002 ! 0,0 

910 

A 20 Grevesmühlen - SO wismar 12 0,:-4 25,0 275,0 VB 
(Umgehung Wismar) 91002 0,0 

920 

A 20 SO wismar - Rostock (A 12 Or4 55,0 605,0 VB 
19) 91002 I 0,0 

11 

9:j0 
I 

I: 

1

1 



Projekt: A 20 Lübeck (A 1) - Rostock (A 19)· 

länderübergreifend SH/MV 

Gesamtwirtschaftliche und verkehrliche BewertunJ 

1. Projektnutzen 

1.1 Ttansportkostensenkungen 
Einsparungen füt Betriebsführung einschi. Energie 
sowie Fahrzeugvorhaltung 

1.2 Kosten der Wegeerhaltung 
Im Falle inveS'titionsbedingter Kostensenkungen 
positives Vorzeichen bei Nutzen, sonst negalives Vo 

1.3 BeitrAge zur Verkehrssicherheit 
Kostensenkungen durch verringerte Unfallhäufigkeit 
und -schwere 

1.4 Vetbesserung der Errelchbarkeit 

rzeichen 

ung Zeiteinsparungen der Verkehrsnutzer bei der Erreich 
von zentralen Orten, Arbeitsstätten, Erl1olung$$tätte n 

1.5 Regionale Effekte 
reller Gesamtwirtschaftlich relevante Erschließung struktu 

Arbeitsreserven und sonstiger Produktionspotentiale 

1.6 Umwelteffekte 
Abbau von verkehrsbedingten Belastungen, insbeso 
Lärm und Abgase. sowie von Trennwitkungen. 
im Falle von Mehrbelastungen negatives Vorzeichen 

Summe der Projektnutzen 

2. Investitionskosten 

ndere 

Baukosten sowie Kosten fOr FläC:henerwerb, Entschädigun-
gen, baulichen Lärmschutz und für bauliche Maßnahmen 
:zur Minderung von Eingriffen in Natur und Landschaft 

3. Zusammenfassung 
Nutzen-Kosten-Differenz in Mio. DM pro Jahr 

I Nutzen·Kosten-Verhältnis 

U 
: ' 

I: 
1

1 

I 

! 

, 

,',i 
1 , 
, 

, 

I 

Anlage 1 

Land: Schleswig-
Holstein 

Projekt-Nr.: MV1001 
Stand: 09.04.92 

J~hrliehe 
EinsparunfUn 
inMlo. D 

51,066 

-4,744 

129,241 

62,215 

51,678 

24,112 

313,568 

J8hre~ostl!Jn 
in Mio. OM 

51,678 

261,890 

6,1 : I 
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Projekt: A 20 Lübeck (A 1) - Rostock (A 19) 

länderübergreifend SR/MV 

Anlage 2 

Und: Schleswiq-
HOlstein 

Projekt-Nr.: MV1001 
Stand: 09.04.92 

Umweltrisikoeinschättung 
I, 

KartOgrap~iSQhl! Darstellung: siehe Anhang 

siehe Beiblatt 

Zusammenfassung , 
~n groAräumiger Betrachtung erkennbare ~hebliChe 
Problemhätifungen mit besonderem Gewicht., 
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Beiblatt zu Anlage 2 

PIl.OIEKTBEZEICIINUNG:· LANIj: 
MV 1001 (VDEl I. 2llLUbeok (I. 1) - Ro,lOOli: (A 19) (VO<kcbrsprojok1 Oout,.b. _,) SI!/M~ 

LÄNGE: 
105.0 km 

nes<hrelclUll deS bttmrr •••• RaulI10s 

[)e;r $(:h1cswii·hoLsl.Ci:rU$~e. KomdOl'llbsehniu 
der A 20 wnlaß< die ,a4lioh .. Niod ..... '.-
be"iclI. d,. Ulbocl<or Becl<etU mit dct> 
,ud(wlI!$1.) - nord.(O$t) vc:ri"l.Ifetlde:n fli.i~cn 
Tra". Gd ..... Lood"""",, und Wak",i", 
.owi. d<on Elbe-1.Ubec:k·KanaI i .. Obe'&ang 
zur .tilbr n:lieli."", Rat>eburg", s...PI,.' 
im SüdelI (MollidJ", T.ll do. N,wlPar!;, 
Lau.ben.burg,er Seen). DM Gebiet in in llt:i.nem 
nördlichett ehcnc.n::n Teil Oberwic:gena inlC1l1.i~ 
llidtisch galla"" wobei di.:. A~ dsr genlnn .. 
lm Gewl$$Cfsy$te:me. z... T. nawnuh n:tit 
tc::ucble:ll Oriin1andSl.U\dorum. cin~ off;'. 
Dem, ;Z,. T- u .. ~nart.iicD W.ancrilichc:n, RllCh· 
moomcrciehCil.. Röhri.c:ht. beW~tdcLcn odu 
be ... ld"", S .......... 111\4 Sdllu.blwil ...... 
.iI'l du Stadl,ebi.!t bincinttid\!n. Die Urt'Igebcn· 
dc Äc:;kc:f" und W.icac:nb.nd$ch.t~ in in "iden 
ne",icb .. dwdt KnIck. '.gUodo .... 
Zwischen dem Rau.ebutg,r und dli:m Sc:hwe· 
.rinc::r Sc:e: quert der TAUe:nk.onidcr die welligt 
ob llaebk.ppi" lungmorinon1>ndsObof' .... 
W'Slmecl<l""boJ.rgioclx:n S.oMll~elland<.s. 
dtsscn Relief <ktroh cinv:lnc. hOber aufl"leillndc 
Hü,elzilg. (bi. 100 m u. NN) belebt wil\l. Oie 
FlußLilu sind lief e:ing.e.schniucm und iewun~ 
don. a..<;lOdo" triI1. du Tal der S"'P""lrz ho", 
VQr. da c.s mi! Ileincm Vttbuf VOll Si.ido$~en 
pach Nonl" ..... glc:ichuiug die AclI .. "'" 
W,runecl<leobu'lilcboa Seonbilteu.n4os 
bil~~1.. MaIJrj,p,~ und Ro.1e.sali' als be:t.t~l.Cnd$f,;. 
Zloll1a:sse verlaufen iu SthJ.t{ord~Riw~l. Pi~ 
S~zrit\tle vcrfuat .ltJ.&rdcm über I!;inc 
Vielzahl k-..nig __ 'I1IGh"" fluß. 
Srtr:lL DiI$ Lmcbcha!tsbild wird lnsgC$iml von 
,tOMächig intensiv scnut:a.en AckBrllid1icn 
bestimmt, die: von Sollen UI'IU anderen. rtlei!;t 
was:sel'8diilltc:n HchUarmcD c:is~itlichcn Ur--
Spt'Ut1~S durc;hset.zt sind •. 
Im weiteren Verlauf crmdu. der Korridor die 
Wismi"-f B1,I~ die hilbkreis:(örmig VOR oi .. 
ocm 1I<5b;'''', (Ilndm __ ) ologcflillt 
wird. Ein. ,..,un .. londschaf"&liodOlllllg 
e.r.z.tl.l&t dct WaUCMtI:in&rabea., der zwis('lhun 
Wismar W'J.d Scb.wc;:rin vc:liu!&. 
D ... i<h omdiliol!end. WiU1Iow·R,ckni",. 
Gc::biet weist von WN!.m nadi O:ac:n ein, 
Droiglic4crigkeil au!. ~t.ehend :1\1.5; 
o ~~ $et\r sch.mllen. laDBBCitm::ktoo. T al.ul& 

der WarTIQw quer:wm. Korridor, 
o we:U~S!!t) Orundmotlncnpl&u.e:n, die durdl 

.bflum",. Smten. B.cllliuC. und Kupport 
go&liodon sind 111\4 -

Q dl!!m R.t.ÜV !S<:hmalcn. Wt.88e5ln:::dr:.l!:I!i. 
Talmi der R~nitz. mit SOdwc:st·Nordost--
AU$richtu.ng. 

ln~gc.siU'Ot zclchnc.t. :U~ der Unlc.Ittlch\Iß&skcr-
ridor durclt ein WeilflUl!lcruge$ Nt'.:tz. sehr wen-
voller Berciclu: a\.l.S'. 

Hcr.r.uSIil&end sind di.e vid.fach nll.umah lU'-
,cprii8,J.Cn Oewä$$mystemt" die:. pal.llmabe:n 
Waldbc~ic:he und B~jehe mit einem l.cilihaf't.en 
Wdd-F<ld·M",r.il:. 

D~c ~tmlc Problematik d. R.I,unN rt,~d. 
aUI der UnveR'ißbafkclt d;r Zr::11c:hl'leidungt· 
wirkupg dCIi Vorhabw in w~l.ijswcber Rlcll .. 
tung und den Q,uu dil'ZU .u:;gcai~teten 1(oQ.-
fliktbereiclJ.cn. EJ hand!.h rieh 5Qwd\l Mt groß.. 
räumi&e Bereich ala ''11th \lftl. Klcin~ 11m! Kld.Il ... 
sLsLruktUM des eiszcitlleht\n FormemchlUJ!;!., 
die. gr:tade in ihrem iunklionalc::n Zu$lmI'n(m,* 

hang be\.lfleill werden mUnen: 

o Qow!is&~ysLem dU" TnlvC (LSO. NO) mh 
Ori ..... Wld Elbo·UlI=k·Kanal: Fweb!-
grilnl",d. Ahann .. S .. ilbnten. S<illucbt-
kl.n\.en in umgebender .K!rlckllll'ldsC'hatL 

o GewiI.$$e!ifiYstcm dcr Wakcnig; (SLO. NSG, 
NSO goplm,) mi, I,.andg .. ben; Il .... cltwildot, 
Niedermoor. s~gc Akhcn, 
F,uchlgliinl .. d. Ro ... bute .... s.. tni1 Vet· 
l .. dWl&'riihricb .... Sumpfw.idonS.bil ....... 
NordostuIet is.t Ruhcmnc und 
Rückm& ...... Cü, (Mi·) F.un •• 

o K!=p"'" Moorniod."",& ... Grlln1>ncl. 
Waldlli~. KAick::l und F1icßS$Wia~tI'I. 

o HorrtslOrfer Endt:rwriDee kle:i:muukturien: mit 
Trookonlobenstlwo .... 

I) WaldgebieL d!;l' KNmn1e.'1SC1' Ht:id~ 
Q lungmoräntnland,d\.a,fl mir. lypG;c;hem rOt-

me.n$t;hatz und vmcb.icdenA..I'bBM Lehens-
ri\lmM~ SöUe, Sctn (G~r TO$iiiner Sec, 
Ilobon""""",r S"1 Ilndmorinol1, Moon:, 
Feuehtgcmc(c, TrockenstandoM. 

Q Nitdcrunz.'gebieWAIoIClI der f'licBgc:wisscr 
j.a Dalurrtiohem Zn:litand (W ~cniwrtlvc. 
MIlu:lne. Rl,'Klcgast~ Stepm.iu:.. WallwteU1 .. 
graben, Wamow, Rcckn.if.Z) m.iJ. Fe:~~Wie.. ,on. RlihriehtM. Niedolmoor<n. Btuebwl!l-
dem. llan~waIdem \1_ a.); hmu.S:f3.gcndc. Be.,",,,,,, ( .. T. NSO) bc<i= Wakenltz, 
Wamow {B. W. L). 

g KÜs!.;n$<Wm der Os,"," INl Bodden. DU-
nonland.,W ... und Ni'''''''g,bc:odcb .. 
(Kliil .. r Winkel) {B. W. 1, EI. 

o GroßOichig. Sconllllld.och>lU:n (S"",.biet 
N •• Id"",,·Warin) {B, w. 1... EI. 

o Bereiche m't kulUlrhiSl.QriIodl hCI'1IUilR&c:QQcr 
Bweu.tung (Wülenstcitlgraben. Dorf Meck .. 
1 ... ",&) {B. W, I.. E. Kl. 

ON, .. """" uubW1lldbcoddJo mit .. T. w .... • 
.QUOll AI1l\olzbeslitidM (Waldg""et. bei 
Schlann\in und S'ubbendorl) [B. L). 

V ........ d ... AbkmlUlZ" (liir dlo tb""a,ls,bo Dod •• tung der Konlllklbtrdcbe) 

Die Yidschi.chLigc: UQd überalU hobe :e.mp~ 
rmd~~keil du Unx.c:rwc:hungskorridw:l, 
.üdllCh LIlbeok läßt oine Abgmwmg 
eine~relativ ~nncn KoffidOt:l 
nleh~ zu. Ab ba~1'I kriWcb. in die 
An. and,tteihung ",mvoU"" Nieder-
ung! oblet"" und Rußland,obof"" ein-
zu. ,co. hn LUbocl< ... Umland be",irkl 
die ,.,.. •• die Zenc:bnoidung di ..... 'iI11'. 
liehl ~q( den B.allunr;sn,wD &.c:ric:ht4tm 
LanIU"lwJu$1.NkIillrc:n gml ihre: AUJ-

&).o~~.fllDkuon",_ 

14~..hlloßendo mO<k1enbu'll-vorpom. 
m ehe Kgrridora.bsc:hniu. vc:~u.rt im 
1m -ehm, übcl."Wieacnd landwÜi~ 
'eh~tUch &cnUweR Hintc:.rland der O'L-
~tc und qUM durchgingiS Be:rtiwc: 
J2iliI holler bi.s S4br hii1cr KoiI.fllk.ldichr.c. 

~
I Tcll.bcteieben mit geringer Kmo. 

.' chte (Orundmorin_.<iloA) 
su:.h Btteiehe: mu einer g,roßriumigc:n 
Hllk.ng vOO KJdnunrklllren (o. B. Jung-
11l~tinccl..ndf;cllaIl) und "i.:.l!aclt vemc:1.Z-o 
lel\. Niedetutlg$gebic::ten b2:w_ Flußau:n 
,o,,,,Obe'. die .ohr I;onl!ikuricbu& sind. 

AJrgllll'ld der abJidJniu.s weise hohen 
Struk'urviolfalt und Kontli.l:u1iclIte koM 
~~ in:r.Ze,$anlt ndaüv kon1'likLinne U~ 
nicnflt'ldl).ng nidit ut.&enanmm werden. 

11 

'i 
, 

~c:wn~ ~tradi.tet i;1- f."'isclten ~ek 
un~ Nt:uk.1oslCr-Warin eine Tl'U$icrung 
d',. VOt~ :liClWe.it nördUd'l wie möS-
lii:h !n'ZU$Lrebc:rt und iI1'l wciltten V~rlaw 
$Owm ,Udli.c.h wie: m~licb.. 
Einl.Clnc; Hinw~he 1\1$ tJmweh~icbt: 
o I NördUche Umgehucs voo LIlbo.cl<, die 

die Wa.k.eni~ue schont 
Q neitd1.ich.c Umg,ehuns deli großflicbi-

sen See:nac.bitlu bei Nc~kl()ner-W.· 
1 rln 

0' QlJ.enmg d~ WlmOWlIoll': n/)rdÜah 
Sc::hwaan 

0, ~I,l.ZlDlg de.s Talbcrcic;bs de.s Hohe.n~ 

]

' 'p=r S ... g ... olo,"'" tni1 der 
bc:.lObondon A 19 

ußetd .... IM die .... "".""..jen EI· 
~·hli'e.ßwIsd'ft:kte fUf den Untel':5u~ 
~8.!1rawn ,owie rar die Osueekü:$I,C .1,1.$ 

Umwclldehl :zu unt.cnIJ.(:Pm. 

~Qr das ·PiO~kt Ol;lJud!.1!i Einheil" A 20 
lilt b;~ eine: UVS {ur den AbJclmiu. 
I~ek"'- RoiMCk dUJ'Ch du Büro Smecu 
t OW .. c:hok (K61n) in· ErammW1&. 
,. 
I. 

W W ... ", E Emo!uog K Ku~u, 

I' 
'I 

I! 



Tr;a\'t. ~~ 
WId Wu.~ JQWW dd mbooU· 
..... K.aMl im ~ =,ad;,.1 
rdi~1Meß RAlHbwwc SccnpllllO 
im Slldo1 (.ilfdliohcr Teil ... Na-
""P"i<' ,",,,,,"",,," S""~ Du 
Gebiet ist. in ~ :aäJ'dlic:N:n 
dxnacrt T~ Ilbt::wiqmd ~v 
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Anlage 3 

Projekt: A 20 LUbeck (1< 1) - Rostock (1< 19) Land: Schleswiq-
HOlstein 

Projekt-Nr.: MVIOOI 
Stand: 09.04~92 

länderüberqreifend SH/MV 

Städtebauliche Beurteilung li 
I 

1. Bedeutung der von der Maßnahme berührten Bereiche 
1.1 lageJMerkmale/Empfindlichkeiten ! 1 

• zwei großräumige Ost-West Verbindungen: Bl05: Lübeck - Wismar - Rostock 
(küstennahe Straße) und Bl04; Gadebusch - SChwerin - Güstrow. Dazwischen 
befinden sich mehrere Verbindungsstraßen unterschiedlicher Bedeutung. z. B. 
B 106 Wismar - Schwerin, B 192 Wisrnar • Warin - Brüel - Stemberg 
F1ostock, Wisrnar und Schwerin sind die drei bedeutendsten Städte (Hansestäd-
te) im Mecklenburger Land ! ! 

Schwerin besi12t eine historische Altstadt mit Gebäuden des 18. und 19. Jh. und 
ein Neurenaissance-Schloß; die Hauptverkehrsstraßen umfahr~n den Stadtkern 
Wismar ist eine alte Industrie- und Hafenstadt an der Ostsee I· 
Rostock ist bedeutendster Seehafen der NBL; Altstadt mit mittelalterlichen Kir-
chen; B 105 trennt Innenstadt von Hafen und Warnow i 1 . 

GrevesmOhlen. Gadebusch, BCrtzow: Städte mit z.T. größerem Anteil an histori-
scher Bausubstanz I 

Güstrow, mit Altstadt und Dom . 

1.2 Konfliktbereiche : l 
- ca. 40 kleinere OrtSchaften mit höherer Empfindlichkeit von D. rehgangsverkehr 

bl1einträchtigt 
Wismar: B 105 mft Abl!weig B 106 durchtrennt stadtkern nahen Bereich; verkehr· 
liehe und städtebauliche Beeinträchtigungen • 
Schwerin: Stadtringstraße trennt städtebaulich wertvolles Schloß von der Altstadt 
Rostock: stark befahrene Stnlßen beeinträchtigen historische 1 Bausubstanz, l.B. 
Marienkirche ! 

GOstrow: enge Durchfahrt durch hochwertige, stadtkernnah~· WOhnbereiche und 
inner$tädtische Grünanlagen " ,. 

2. Maßnahmewirkungen '.1 

2.1 Entlastungseffekte/Nutzenpotentiale 
1 

Maßnahme hat den Charakter einer großräumigen OSt·West-Verbindung zur 
Erschließung der OstseekOste als Wirtschafts- und Freizeitra!)m 

• Entlastung von Stadtdurchfahrten abhängig von der Trassenlege 
Nutzenpotentiale werden vor allem fur die Entlastung der KÜ$~enstraße e 105 

• hier positive Effekte für die Stadtentwicklung der InnenStädJI von Wisrnar, Ro· 
stOCk; Entlastung kleinerer Orte auf dieser Strecke 

, 

2.2 Belastungseffekte/Risikopotentiale I 
- es werden hohe Belastungen durch Abkür.<ungsverkehre vo der A 1 übet Lü-

beck auf der e 104 bis zur Anschlußstelle der A 20 erwartet' 
Risikopotentiale in Verbindung mit dem Trassenneubau werden für bebaute 
Bereiche beim den:eitigen Kenntnisstand der Planong aufgrund der dOnnen 
Besiedelung in nur geringem Umfang erwartet I 

3. Zusammenfassende Empfehlung 
Die Maßnahme MV 1001 Neub. der A 20 Lübeck (Al) L-Gr.stil/MV. GrEtvesmilh-
len - SO Wismar ~ Rostock ist aus städtebaulicher Sicht bedingt empfehlenswert! 

Nutzenänderung aufgrund städtebauliCher Effekte 

I; 
'I 
'I 

" 

5 % 6,4 (NKV ST) 



Projekt: A 20 Lübeck (A 1) - ROstoCk (A 19) 

länderübergreifend SH/MV 

Zusätzliche Entscheidungskriterien 

1 . Internationale Bedeutung 
E 22 

2. Interdependenzen 

3. Planungsstand 
3.1 Einstufung BVWP '85 

I 
I' 

1 

I, 

I 

:1 
" 

:1 

Anlage 4 

Land: Schleswiq-
Holstein 

Projekt·Nr.: MVIOOl 
Stand: 09.04.92 

3.2 Del1leitiger Planungsstand 11 

für diesen Abschnitt der A 20 stehen SOWO#l die verkehr-
lichen Untersuchungen als auch die unters#ohunqen zur 
Ulllweltverträglichkeit vor dem Abschluß I: 

" 
4. Sonstiges ' ~ 

Tangiert durch die Konzeption der DB/DR f'"r den 
Kombinierten Verkehr/Güterverteilzentren 
(Bfrndelungseffekte im Güterfernverkehr) 

5. Vorliegende Stellungnahmen 
siehe Beiblatt 

6. Beschlußsituation 

1 



--

ProJokt: A 20 Lübeck (A 1) - Roatock (A 19) 

lKnderUbergra1fend SB/MV 

6. Vorliegende Stellungnahmen 

DafOr 
- HdB HUler - MdB Zyw atz . 
- stadt Bad 01d8.10. 
- Vorwerker Heime 
- BUrqer 
- Zentr,le für wirtschaftaf8rderung 
- 11 Privatleute . 
- MdB Janzen ' 
- BM'Dr. Wilcken (Wismai) - Landkreis Raaz, Melch n 

90 - Handwerkskammer LUbeck 
90 ~ Deutsche Handwerkskammer 
90 - Landkreis LUchow - Dannanb~g 
90 - Handwerkskammer Rostock 
90 - Handwerkskammer Schwerin 
90 - Bürqermeister der St~dt Wiamar I 

90 - AG der IRR 1m ehemallgen zonenrandgebiet 
91 • ADAC 'I 

Beiblatt zu Anlage 4 

lltnd: Sehl •• wiq.,. . Holeteln 
Projokt-Nt.: MVl001 
Stand: * 15; 07 .92 

91 - HdB Evmer I 

91 - Präsiaent des Senats der freien und Hansestadt Hamburg 
91 - CDU ':" B~qeJ:schaft5fraktion Hambura ' 
92 - CDU, SPD, FDP Kreis Seqeberg I 

91 - MdB Hedrlch .,. ~I 

Dagegen 
- 12 Privatleute 
- BI Bund Lüback i, - 890 Private gegen gesamte A 20 1 

- BH Kl:'use (HallenUn) ;11 - HdB Jaffka . 
~ HdB Ehlera 
- Bürc;rer " ,. . 

91 ~ Landesiaqdverband SOhleewiq - Holst.in 
92 - H.imat&und und Geschichtsverein Herzogtum Lauenburg 
92 - GesamtbUndnia "Keine ostaeeautobahn" 
92 - Greenpeace ' ' 
92 - Arztebund für umwelt und LebensSCh~utz e.V. 
92 - Die Grünen Kreis Bad Segeberg 1 
92,- D1akonisohes Werk: "Vorwerke:\:' Heim! 11 

I 

'I 
I' 

I 

I 
, 

1I 

I' 
,I 



Projekt:A 20 Rostock (A 19) - Zubringer 

11 

Land: :arandenburg 

Projekt"Nr.: MV1002 
Stand: 09.04.92 

länderübergreifend BB/MV 

länge: 205,0 km 
50,0 km Anteil A 20 in BB 

Kosten: 2230,000 Mio. DM I 

525,000 Mio. DM Anteil in BB 1 

Technische Merkmale und Ziele des Projekts: 1
1 4-streifiger BAB-Neubau I' 

Verkehrsprojekt Deutsche Einheit I 

In Verbindung mit Projekt MV 1001 verbesserte Anbindung des 
ostseeküstenraumes, einschließlich der ~~fen und großer 
Bereiche des Landes Mecklenburg-Vorpommern an das 
Westdeutsche und europäische Autobahnnef,1z 

,I 

Prognostizierte Verkehrsstärke 2010: 
Durchschnittlicher täglicher Verkehr 

am Werktag 
am Urlaubswerktag 
am Wochenende 

Projektbeurteilung 
, 

Kt.z/24h 
15700 
22000 
18600 

1 

I 

(LKW Anteil) 
(14 %) 
( 9 %c) 

1. Gesamtwirtschaftllohe und v8rkehrliche Bewertung - siehe An ~ge 1 
N\Jtzen"Kosten-Verhiiltnis I 

2. Ökologische Beurteilung IUmweltrisikoelnschätzungl • siehe Ahlage 2 
In großräumiger Betrachtung erkennbare lerhebliChe 
Problemhäufungen mit besonderem Gewich' 

3. StädtebauliChe BeurteDung • siehe Anlage 3 1 i 

Aus städtebaulicher Sicht empfehlenswert 
1 

4. Zusätzliche Entscheidl,lngskritetien • siehe Anlage 4 
Projekt Deutsche Einheit 

2,6 

EInstufungsvorschlag: siehe Anlage lt 

Trotz erkennbarer erheblicher Umweltpr~bleme wird 
nach Abwägung alle~Belange dem verkeh~spolitischen 
ziel der Maßnahme Vorrang eingeräumt. " 

.1 



Anlage K 

Proje1<.t: A 20 Rostock (A 19) - Zubringer Schwedt Land: Brandenbu~g 

Projekt-Nt.: MV1002 
Stand: 09.04.92 

länderübargreifend BB/MV 

Projektabschnitt Projis-Nr. Bau- Lange Kosten Ein-
typ km Mlo. DM stufung ,-

A 20 Rostock (11. 19) - Abzw. 12 0-4 1 60,0 660,0 VB 
Stralsund 91003 0,0 

700 

A 20 Abzw. Stralsund - AS 12 0-11 47,5 522,5 VB 
Neubrandenburg (B 197) 91004 0,0 

510 

A 20 AS Neubrandenburg (a 12 0-41 47,5 522,5 va 
197)- L-Gr MV/BB 91004 

I: 
0.,0 

520 
" A 20 L-~r MV/BB - A, 11 13 0-4 25,0 275,0 VB 

91001 0,0 
400 



--

-

Anlage K 

Projekt: A 20 Rostock CA l.9} - zubringer Schwedt Land: ßrandenburq 

länderübergreifend BB/MV 

Projektabschnin 

A 20 A 11 - Schwedt 

Projis-Nr. 

13 
91081 

200 

dafür alternativ im zuge der B 166/198 
Ausbau mit Ortsumgehungen (5. a. BB2Q24) 

, 

" 

i I' 

Projekt-Nr.: MV1002 
Stand: 09.04.92 

Bau-, 1 Längs Kosten Ein-
Mlo. DM stufung typ km 

, 

0-4 1 25 0 , 
i! 

11 , 

,i 

230,0 
20,0 

KB 



Projekt: A 20 Rostock (A 19) - ZUbrinqer Schwedt, 
1 

11 

I' 
ländarUbergreifend BB/MV 

Gesamtwirtsc::haftlic::he und verkehrliehe Bewertun~ 

1. Projektnutzen 

1.1 Tranllponkoatenseolo.mgen 
Einsparungen fOr Setriebsfiihrung einseht. Energie 
sowie Fahrzeugvorhaltung 

1.2 Kosten der Wegeerhal1l.lng 
Im Falle investitionsbedingter Kostensenkungen 
positives Vorzeichen bei Nutzen, sonst negatives Va rzeichen 

1.3 Beitrlige zur Verkehr$lIicherheit 
Kostensenkungen durch verringerte Unfallhäufigkeit 
und -schwere 

1.4 Verbesserung der Erreichbarkeit 
ng Zeiteinsparungen der Verkehrsnl,ltzer bei der Erreichu 

von zentralen Orten, Arbeitsstiltten, Erholungllstätte n 

1.5 Regionale Effekte 
Gesamtwirtschaftlich relevante Erschließung strl.lktu 
Arbeitsreserven und sonstiger Produktionspotentiale 

1.6 Umwelteffekte 

reller 

Abbau von verkehrsbedinQten Belastungen, insbeso 
Lärm und Abgase, sowie von Trennwirkungen, 

ndera 

im Falle von Mehrbelas1l.lngen negatives Vorzeichen 

Summe der Projektnutzen 

2. Investitionskosten 
Baukosten sowie Kosten für Flächenerwerb, Entschädigun-
gen, baulichen Lärmschutz und für bauliche Maßnahmen 
zur Minderung von Eingriffen in Natur und Landschaft 

3. Zusammenfassung 
Nutzen-Kasten-Differenz in Mio. DM pro J;thr 

I Nutzen-Kosten.verhältnis 

1

1 

, 
, 

I I, 
1 1' 

, 

I 

I, 

, 

I 

11 

11 

Anlage 1 

Land: Brandenburg 

PrOjekt-Nr.: MV1002 
Stand: 09.04.92 

Jährlicho 
~insP8run~n 
in MiQ" 0 

28,622 

-7,720 

65,420 

37,376 

89,375 

23,188 

236,262 

Jahroskosten 
in Mo. DM 

89,375 

146,886 

2,6 



-

I 

I 

I 

Anlage 2 

Projekt: A 20 Rostock CA 19) - Zubringer Schwedt Land; Brandenburg 

länderübergreifend BB/MV 

Umweltrisikoeinschätzung 

siehe Beiblatt 

Projekt-Nr.: MVI002 
Stand; 09.04.92 

KartOgr~Jhische Darstellung: siehe Anhang 

Zusammenfassung 
~n großräumiger Betrachtung erkennbare ~rhebliche 
problemhäufungen mit besonderem Gewicht,' 



Anlage 3 

Projekt: A 20 Rostock (A 19) - Zubringer Schwed'!:: Land: Brandenburg 
, , 

Projekt·Nr.: MV1002 
Stand: 09 _ 04 _ 92 

länderübergreifend BB/MV 

" Städtebauliche Beurteilung :: 
, 1

1 

1. Bedeutung der von der Maßnahme berühnen Bereiche 
1.1 Lage/Merkmale/Empfindlichkeiten I 

Zwei großräumige West-Ost Verbindungen 8 105/8 96IB 1 o~ Rostock • Stral-
sund - Grei,fSwald - Pasewalk (-Stettin) und B 104 Güstrow ~.I1 Neubrandenburg -
Pasewal" (-Stemn). Nebenstrecke B 110 Rostock • (Dammin' - Jarmen-) Anklam 
und Rostock • (Saniu) - Grimmen sowie Nord-SOd Verbilidu gen B 194 Stral-
sund - (Grimmen - Dammin) • Reuterstadt Stavenhagen, B '6 Greifswald -
Jarmen - Neubrandenburg - und B 197 Aklam - Neubrandenburg und die Stich-
strecken Greifswald • Wolgast und BIll GQukow' WoIgas~ 
Strslsund, Greifswald und Neubrandenburg sind wirtschaftli~he und kulturelle 
Zentren im Osten von Mecklenburg-Vorpommern 
Stralsund ist eine Hafen- und Industriestadt mit bedeutenderl historischer Altstadt 
Greifswald ist kulturelles und wirtschaftliches Zentrum mit bedeutender histori-
scher Bausubstanz 1 

Neubrandenburg: kulturelles, wirtschaftliches und Verwaltunpszentrum mit vier 
historischen Stadttoren 11 

Demmin, Ankiam, Teterow, Maldin und Pasewalk sind Städte mit z.T. bedeuten-
der historischer Bausubstanz 

1.2 Konfliktbereiche 
Von den über 120 lI'Iädtebaulich bewerteten Siedlungen, Dörfern und Kleinstäd-
ten weisen ca. 40 eine höhere empfindlichkeit auf 
Strslsund: Die B 105/96 fahrt in Einbahnverkehr durch empfindliche, stadtkern-
nahe Wohngebiete I . 

Greifswald: B 96 beeinträchtigt stadtkernnahe Wohngebiet~, . . 
Neubrandenburg: Stadtring B 96/B 104 trennt stadtkernnah,E! Bereiche (mit Ho-
tels usw.) vom Stadtkern ab ,I 
In Wolgast, Demm!n, Jarmen, Anklam, Teterow, Pasewalk lirhebliche städtebau-
liche Beeinträchtigung durch Fernverkehr; z.T. liegen historisch bedeutende 
Bauten unmittelbar an Fernstraßen 

2. Maßnahmewirkungen 

siehe Beiblatt 

Nuuenänderung aufgrund städtebaülicher Effekte 6 % 2, B (NKV $T) 



I,. 
Beiblatt zu Anlage 3 

Projekt: A 20 Rostock CA 19} - Zubringer Schwedt' Land: Brandenburg 

länderüberqreifend BB/MV 

Städtebauliche Beurteilung 
2. Maßnahmewirkungen 
2.1 Entlastungseffekte/Nutzenpotentiale 

I 
I , 

P~ojekt'Nr_: 

Snmd: 

Maßnahme hat den Charakter einer großräumigen Ost-West-Verbindung zur 
Erschließung der Ostseeküste als Wirtschafts" und FreizeitralJm 
Entlastung von Stadtdurchfahrten in den o.a. Konfliktbereichen abhängig von 
der Trassenlage :' 
Nuuenpotentiale werden vor allem für die Entlastung der B 1104,8 109 und 
Bl10 erwartet ;, 
hier positive Effekte fOr die Stadtentwicklung der Innenstädte von Rostock, 
Prenllau und Greifswald; Entlastung kleinerer Orte auf dieser Streoke 

2.2 Belastungseffekte/Risikopotentiale 
Belastungseffekte aus Verlagerungen im Verkehrsmengengejust sind möglich 
Risikopotentiale in Verbindung mit dem Trassenneubau wer~en für bebaute 
Bereiche beim derzeitigen Kenntnisstand der Planung aufgruOd der dOnnen 
Besiedel\lng in nur geringem Umfang erwartet 1 

3. Zusammenfassende Empfehlung , 
Die Maßnahme MV 1002 Neub. der A 20 Rostock (A 19) " AbL . Stralsund " L-
Or.MV/BS - S-Or.Stemn, Zubr. Schwedt ist aus städtebauIiCh~;'SiCht 
empfehlenswert! I 

MV1002 
09.04.92 



Anlage 4 

Projekt: A 20 Rostock (A 19) - A 11 

länderüberqreifend BB/MV 
Zusätzliche Entscheidungskriterien 

Land: Brandenburg 
Projekt·Nr.: MV1002 
Stand: '" 15.07.92 

1. Internationale Bedeutung 
E 22/E251 

2. Interdependenzen 

3. Planungsstand 
,.- 3.1 Einstufung BVWP '85 

" ii 
'I 

3.2 Derzeitiger Planunllsstand 

Für diesen Abschnitt haben die Verkehrswir~Schaftlichen 
Untersuchungen und die Untersuchungen zur Umwelt-
verträglichkeit begonnen. 

4. Sonstiges 
für den Abschnitt A 11 - Schwedt werden aliternativ 
im Zuge der B 166 die OU'S Passow, Granzow1und Schwedt 
vordringlich eingeordnet 

5. Vorliegende Stellungnahmen 
siehe Beiblatt 

6. BeschlußsituatiQn 



-

Projekt: A 20 Rostock (A 19) - A 11 

länderübergreifend BB/MV 

5. Vorliegende Stellungnahmen 

Dafür 
- MdB Rühe 
- NdB Tietjen 

MdB Grochtmann 
- Landrat MOlketin, Grimmen 
- Landrat Dr. Z511ner, Teterow 
- 6 Privatleute 

90 - Handwerkskammer Llibeck 
90 - Landkreis Lüchow - Dannenberq 
90 - Deutsche Handwerkskammer 
90 - Handwerkskammer Rostock 

i 
I 

I 

90 - Bürgermeister der Stadt Wismar 
90 - SH-Ministerium für Wirtschaft und Technik 
90 - Handwerkskammer Schwer in l 

Beiblatt zu Anlage 4 

Land: BranderWurg 
I'l'ojekt-Nr.: MV1002 
Stand: * 15.07.92 

90 - AG der IHK im ehemaligen Zonenrandqeb1et 
91 - Städte Braunschw.,Salzg.;Kreise Gifhorn,Helmst.,Wolfenbtl,Peine 
91 - MdB Eymer I 

91 - ADAC 91 - Präsident des Senats der freien und Hansestadt Hamburg 
91 - CDU-Bürgerschaftsfraktion Hamburg I 

91 - Verkehrs senator Hamburg sowie Bremen,MV,NS,SH 
91 - Industrie- und HandelsRammer Schwer in , 

Dagegen 
- 890 Privatleute gegen gesamte A 20 



Projekt: A 31 

Länge: 72,5 
( 64,5 

Kosten: 627,0 
( 510,5 

1 

, 

" 

Gron_u cB 54n) - westl. Haren (B 4<'2:1 
unschlieBlich Teile der B 54,B 213,IS 402 
t!ilweis! auch in K~ 58 enthalten 
länderUbergreifend NW Il/NS 16 

kc ( auf A 31 ) 

kill Anteil A 31 in NB) 

Mi D DM (Pni 55tand 1983) 
Mi D DII Anteil in NS I 

Technische MeriuMle und Ziel des Projektes : ,I 

Land: 
Projekt-Nr.: 
Stand: 

4-5tr~ifiger NeuOau der BAB (63,3 km), 2-5trelfig1r Neubau der B54,B402, 
(19,2 km), t-streifiger Ausbau der 8213 (2,5 km) ; 

~ Entlastung der ijber)~steten J54 und ~403 im Raum dthtrup 
Entlaztung ~Er ODen von Ochtrup und Langenhorst i Zuge dgr 1)54 sowie iftl 

1 

derB70 
Verbindung :~ischen dem Raum Lin~ VHbe55enlng der en/Heppe n und dem 

Ruhr9~ciet 
Minderung der UnhllrisHen iluf der B54 SiDWl&! der I 

87(' 
L(i~~ih5I:hlu8 f ilt die A31, Em~en - 8cttrop 

I 

1, 

Verkehrsstiirke: 
(JKW Anteil) Durchschnittlicher täglicher Verkehr - Kfzl24h 

am Werktag auf A 31 21093 "IS.7/.) 
am Urlaubswerktag auf A 31 21936 i 9.7% ) 
am Wochenende auf A 31 ::299(1 

Prujektbeurteilung 
1. Gesamtwirtschaftllche und verkehrliche Bewertung - Siehe An age 1 

Nutzen/Kosten-Verhältnis , 3. 5 

2. ReglonalpolitiliChe Bedeutung - siehe AnIl1ge 2 
.t~uktur5thWather We!;~ntlicher Beitr ag zur besseren En,chl i eßung 

UhO pHi pherer S.t i eh 

3. Ökologische Beurteilung - siehe Anlage 3 R'h~en Ao~chl lehr,oe bkologieene Beurhi 1 U~9 erst im oer Di!!t,si 1 pI fl.rtl.ll"rg 

(Llni~nbe$tlmmung! ~ianie!tst!llu~gj möglltr, 

4. Zusätzliche EntscheidungskrIterIen 
Einz~~ln,orrnetionen .i.h~ Aol_ge 4 

11 

" 

, 

Einstufungsvorschlag für Bundesverk;ehrswegeplan 1985 (BVWP "85) : 
, 

YDrdringllcher Bedarf i 
, 

iIIS 
I. 

18103185 

luge 

-
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Projekt: A 31 
I 

Grenau (B 54n) - west!. Haren (B 40+1) 

eins"hlieali~h Teil~ der B 54,S Zl3,B 402 
teilHei5e auch in NW 58 enthalten 
länderübergreifend NW l1/N9 16 

Land: 
Projekt-Nr.: 
Stand: 

Projektabschnitt DV-NR Bau- Länge Kosten 
typ km I Mio. DM 

A 31 GrDnau (B 54n) 205 O-}4 8.0' 48.0 
- Hubertusnef 

, 10.0 
I (Grenzt NW/NS) 

64,51 A 31 Hubertushof 4089 0- >4 439,7 
(Grenze NW!NS) " 23,7 
- westl. Haren 

(B 4Q2) 
I 

S 54 Neub. we$tl. Dchtrup :;,,5 0- ), 1 1. 1 45.3 
(A 311 - !ist!. Och- 13.2 
trup (i n kl • 1 <m An-
sohl. ~n B S4a)-B 70 2·f B 2)3 A 31 - DU Lingen 327 2-)2 13.5 

1.5 

... _-,.', ... _-

Anlage K 

NS 
le 

18/03/85 



-

PrOjekt: 

I' 
I, 

A 31 Grooau <B 540) ~ westl, Haren (B 402) I 

, I 

ei~5chliealich Teil. der B 54,8 213,~,40Z 
teil~eise auch in NW 59 enthalten 
la~derijbergreifend NW II/NS 16 

Land: 
Projekt-Nr.: 
Stand: 

Projektabschnitt Bau-
DV·NR typ 

Länge 
km 

Kosten 
Mio_DM 

e 402 DU Mappen, Westteil 336B 0- i2 8.1 

I 

I 

30 •• 
1.5 

Anlage K 

NG 
16 

18/03/85 



-

-

Projekt: A 31 Gronau (B 54n) - ~estl. Haren IB 4021)1 
i' 

9in~chlieBlich Teile d~r B 54,B 213,_ 402 , 

t~ilw~i~e auth in NW 5B "hthalt~n I' 
lindarübergreifend NW 11/NS I. 

6esamtwirtschanliche und vBrkehrliche Bewenung 

1. Projektnutzen 

1.1 Trsl'I$!XIrtkostensenkungen 
Einsparungen für Betriebsführung einschI. Energie 
sowie für Fahr:zeugvorhaltung 

1.2 Kosten der Wegeer1laltung 
Im Falle investitionsbedingler Kostensenkungen 
positive Vor:zeiehen bei Nutzen, sonst negatives Vor:zeich 

1.3 Beiträge zur Verkehrssicherheit 
Kostensenkungen durch verringerte Unfallhäufigkeil 
u nd ~schwere 

1.4 Verbesserung der Erreichbarkelt 
Zeiteinsparungen der Verkehrsnutler bei der Erreichung 
von zentralen Orten, Arbeitsstätten. Erholungsstätten 

1.5 Regionale Effekte 
Gesamtwirtschaftlich relevante Erschließung struktureller 
Arbeitskraftreserven und sonstiger Produktionspotentiale 
einschI. regionale Präferenzierung 

1.6 UmweiteHeide 
Abbau innerörtlicher Belastungen durch Lärm und 
Abgase sowie von Trennwirkungen. Im Falle von Mehr" 
belastungen negatives Vor:zeichen bei Nutzen. 

Summe der Projektnutzen 

Wirkung der unteren Prognosevariante auf Projektnutzen 

2. InvestItionskosten 
Baukosten sowie Kosten für Flächenerwerb. Entschädigu 
gen, baulichen Lärmschutz und für bauliche Maßnahmen 
zur Minderung von Eingriffen in Natur und Landschaft 

3. Zusammenfassung 
Nutzen~Kosten-oifferenz in Mio DM pro Jahr 

NutlenlKosten·Verhältnis 

en 

n· 

I, 
I 

I 

I 

,I 

" , 

I 

, 

Anlage 1 

Land: 
Projekt·Nr.: 

NS 
16 

18/03/85 Stand: 

Jährliche 
Einsparungen 

in Mio DM 

11.220 

-3.414 

30,829 

-9.666 

17. 722 

6;953 

72. ~76 

47.649 

Jahreskosten 
in Mio DM 

21.(147 

3.5 

.- .. -----------------,J~-----~------
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Projekt: A 31 Gronau (8 54n) - w@5tl. Haren (E 402 Land: 
Projekt-Nr.: 

ejn$ChlieBli~h Teile der a 54,S 213,~1 402 
teilweiöe auch in NW 56 enthalten 11 

Stand: 

linderübergre\'end NW ltlNS 16 

RBoionalpolttische Beuneiluno 
1. Beiträge ;;tU Zielen der Raumordnung und der regiOnalek Wirtschaftspolitik 
1.1 StandortYerbesserung strukturschwacher und peripherer Gebiete 

, 

Anlage 2 

NS 
l6 

18/03/85 

iRW S~meinsthaft5aufgabe 'Verbesserung der re~ionalen WIrtschaftspolitik' 
von besonderer strukturpolitischen Bedeut~ng gemäß 13. Rahmenplan GRW 

lHK Wirkung uneingeschränkt positiv i 

lrO uberreglonal~ anbinoungs- sowie begchäftigungswirksame Erschließung-
funktion für da. marktferne weltliche Emsland sowie wettbewerbsver-

-- bessernd. Unteretützungs'unktion tür den' eehaten Emden. 

1.2 Anbindung und ViMbindung zentraler Orte 
Verbesserung von 02 mrt sehr sChlechter verbindungsqualität! 

Emden - Ruhrg.bi.t 
Verbesserung sonstiger 02: , 
Verbesserung von MZ mit sehr schlechter Verbindungsqualitätt 
Leer - Meppen - ~i~genz - Gronau I 
Verbesserung sonstiger M : , 

1.3 Entlastung von Verdichtungsriumen 
~:eine 

1.4 Städtebauliche Verbesserungen 

I 

Nahe Ochtrup und Mappen sowie St.infurt bereits a~t5u.gehungen geplant blw. 
im Bau. Si. unterstützen Sanierungs- und Verkehrsleruhigungsmaßnanmen in 
Meppen, DChtrup und Lingen. 1 

2. Mögliche naChteilige Effekte 
2.1 Unerwünschte Sogeffekte 

2.2 Verschärfung bestehender KonflikUituationen 

3. Zusammenfassung 
Wesentlicher Baltrag zur besseren Ers~hjießung 
und p~ri~h!r@r G@biet@ 

"' .. _--_ ... ------------

,I 

" 
'I 

st~ukturlChwacher 
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Projekt: A 3\ Gronau (9 5401 - westl. Hilren (& 402 

einst:hließli~h Teile der B ~4,B 213,~' 402 
teilweise auch in NW 58 enthalten I 
liindertibergreifend NW IIINS 16 11 

I 

Ökologische Beurteilung 
1. Ökologische Risiken 
1.1 Charllkterislerung des Planungsrllumes 

Land: 
Projekt-Nr. : 
Stand: 

Anlage 3 

NS 
16 

18/03/85 

Von der A 31 ausgeh~nd y~rläuH die Ausbaustrecke ~uf der G'eest.lm westli,hen 
Teil,im Bereich der durchquerten Ort.chaften,sind die Flichen neben der Straße 
überwiegend landwirtschaftlich genutzt. Der östliche Teil führt durch d~s mit 
Kiefern be5tandene und mit vielen Dünen durcnset:tt Gebiet des Lohner Sand. 

1.2 Betroffene NuI:2;ungen und Funktionen 

2. MögliChe risikomindemde Maßnahmen 

3. Ergebnis 
3.1 Problemschwerpunkte und Hinweise fIIr die weitere Planung 

3.2 Zusammenfa$SUng 1 

Abschließende ökcloqische Eeurteilung erlt im Rlh~!'len 
(Linienbestimmung, ~lan'e.tstellungl möglich 

I' 
I: 
I 

siehe Beiblatt 

der Detailplanung 

__ ,JL ________ · 



Ökologische Risikoeinsc:hätzl.lng I, Beilage zu Anlage 3 
Projektbezogene qual~atlve Ergebniszusammen1assung 
Arbeliligemeinschaft IGS Ingenieurgemelnsohalt Stolz, 4044 KaaI'$1 PlanUn~Sgruppe Ökologie ... Umwelt, 3000 Hannover 

8o<Ionpotontlol _ AgrarMchen 
- W!jdlll!chsn 

~~ 
- ~l\IndWaSSer 
-~ 

B~IÜII 
_ Ff;ll.Jcl1tgeI_ 18l1bentlche 
- Tl'{)CI<engabi6te "Iei1berfri/:1'Ie 

- "",""",,"" -". _--I 

MOtI<he riOkDrmndsmde 
Maßno/1men (N< ",",I. Kail!J1lg) 

1;;';', w,,,,,,,,,,,,, 

13,15, 17, 18 
~ 10, 11. 15, 17, 16 

8I!!Ihr fioch .c. 5. '9, 2'1, 2,2, 24. 25 
m!tIeI S. G'. 1, 2'l 

~, ~ 1"$, ,;..t!, ~,;!B 
p-,s, lif..:l!'I, 230. 

Land: 
Projekt: 

Nledelll8chaen 
A 31 W8Illl. Harnn (9402) -
SchuetlorflLandesgrenze 
NS/NW 

Länge: 68,7 km 
Projekt-Nr.: NS 16 
Stand: 28.2.1985 

_ Erh~Ung5gBbiel8 groatrllllr St~kI:I~nil! mil1ill 12. 14--17. 20, 21. 26 -.""1_ O.bIW" 
• GabiI!iitMi/Wlluung nld1l-1emttro~, ~it;ho lnform$licnil~ Oar BFANL für Ja:gewan1Wl PrOjelQe. J 

•• Die Wil'WltAmkl'lö dIIr r!BIl(Qmlndtt'nWl ~maI'I iC.1lm 'M!IbIIIl'lllieMn \/On der GeltAltlJl'IQ der Planuna 1!11-~,r ,bhanliJig. 

1. Olo>lOI/hlche Rllllotn 
1.1 Ku_h",lbllng cl .. _""non RIIu ...... _.utung! 
Vorboollillunll der Polenllllie 
- SI""o ProjBklinfctmatlOn Anlage 3 -

1.2 htrolNne Nutzullllon und Funktionen 
- Siehe die tabellarische Zueamm\)tlS\ellung Im Se~nkopf -

2. MöogllcM n.lkomlndernde MlIBn1hm.n 
01. grundsat?Jich infrage kommenden risikomindernoen Maß. 
nehmen sind in de' TabelI. im S.~""kopf aufgefllhrt. Die Ziffern 
bedeuten: 

1, Änderung der Linienführung 
2. Äl'\derl,,1ng der Gradiente 
3, ViI!IIrwtt'ldl,1ng von der VerkShrbedl1lUtung und der VtrK6l'lfS' 

belastung fJfIoep.aßten Quemcl'lnrrt;.. und Kf'lotenpunKWormen 
4, Gr.mdbaJAechnische Maßnahmen zur SICl'lenmg der FlleßllertlattniJ' 

se des. Grun~rs 
!s. SBITlmll.lng I.md Khliirwl'IQ: des: \oOn Q(lr Stra8e~ Bbfli.rn:l~l"I 

W .... '" 
6. FoIlaung \/00 OuoilflCllilll\JnQ'" 
7. NBiume.her Aufitlau '0'01'\ "FIieagewa~rn 
ß,. SchutzmaBJ'l8hmen für AmPhibien 
9. Biotopl18Ubildunljl. EI'I'IaItUf'Ig von Blotopminimumarealen 

10. Wi!ddun::h~ und -brOcken 
11. Wrldscl"lut:r.:.auf'\6 
12. Tl1lil'lellaQltl'l 
13, erQc~r\, Ä!Ji$tan~rungen 
14. Lärm$ChI,.ltzv.älle und Wände 
15. BepflsnzLlngsmBßnaliMtI'l'\ 
'9. Abftachen von Böschungen, Gelandemod~llisn.mgBI'I 
17. SChi'dfuI'lO ßlJ&t'eiCt'londer Ober- ~nd Unuu1uh~n 
~9" senerrung 'fM ~nd~n Toil$ttenenlagen auf altem Pario:~n 
211 G02IoIIO _I von Abgr.b!,'"g'-. AUf!rOhO!tUnll'" und Z'Msohonl .. 

9",ungsJ)IA"",n 
21, VtrtWtIL'llM$luflagen während de& lhIubetrilb$ 
412. Infinra1iQn des abgelX1f'nPten ~ bei GfVnd\iW8Sera.bsenkungen 
2!t VerpHlIl12JI!IrilUmMt7.en seltener Pflanzen- und t!&r':i!I!1\!1r'1 
a4, Mecn~nischa Pflege d8!: Stra.6enr;1ndor 
2$, einschränkung der 'Tal.J~!\'o'tIl'ldung 
29. Geschwindigkei"tMgren:rung zur Larmminderung 
Die endgOltige Au......,1 de' """uwend"" MaSnOlhmeo kann orst 
bei der DetaIlplanung auf den nacl'rlolgenden PIllJ1ungstu!on ge-
troffen werden. 

3. Ergebnll 
3.1 ProbI.IMChwerpunkte und Hlmnl.. fllr die ... Itto ... 
Planung 
3.11 Hlnwel .. ~ KDnlllldlchWerpunirntn, Folgowirlulngen, 
EnilunlngMlho1den und .. _nden ume..uchunge. 
0 .. Vorhaben bezweCkt eine ""rbessert. Verl"W$aoblndung des 
Ruhlg.blotos an das im Autbav botindliche Industrie- und Ha"'n· 
gebiet !mdenIDoliart. SOllten da,rOberhinaus auch im verlauf der 
Trasse Industrielle und gew9rt'JUche Großobjekte entstehen, ist in 
dieser bielang rf:llativ un!}e~n ländlichen Gegf,;u'ld Mit %US:ätzli~ 
ehen Belastungen der u,ndsehaftspotentiale ZI,I rechnen. 
Eine Entlastung der VQrhandanen 6 70 und dli;?r Ortsdu(chfahrten 
im Zuoe der B 70 ·Ist anlunehmen. 
Neben vorwiegend Gronlandf\är,;ohen Wf;frden auch steller1"l"l/ei~ 
Waldflächen, die In dieser Region relativ ~e!ten sind. durch die Tru· 
se in Anspruch genommen. 
Großflächige, tellwei$B bereits als W~r$Ol'Iutz·llnd Schongebiete 
ausgewIesene GW-YorkOmmen werden durchschnitten. Da hier nur 
geringmachtig" DeckschlCht"n schOtmn, besteht 'iersehmut· 
zungsgetahr. 
Auf mehrerer"! Streekenabschnitten wird mIt der TraSSE! eine der sei· 

tenen großrAumi~el1 Moorlandscha.ften ang~hnittsn" Zwar sind 
duren Abtorfung$lTIaBnahmen die Biotopfunktionen der Moora b@.. 
re/t$ beE!intrl\Chtigl dennoen ",Igt das nleder>ächsiche Moor-
schutzprogramm OOOh sch~I!wONlIQa R .. tllächon aul. Im Au,wir-
kungsboreich d.~ T"""", gelten 01. beoonders scnutzwONlig: Toll· 
flächen des Tar.a~!lndschrlttmocl'S, Versener Moores. K!ei!"l FuUe:nar 
Moa"",, ROhler Moores und GroB Hane""r Moores. W.~er. Pro-
b!emschwerpunkte sind die OurooschneiOl,.lng des Elberberger 
~oorwaldkOmpE' ,des Telchgeblotes Loseh.der Fald und die 
Uberquorung d .', Vechte. 
Als Emolungsg .biete besonderer Bedeutung werden duroh OG' 
triabsbedingte Auowirkuogeo beei01rilehijgt: Danl<ersee und 0 .. 
DalYmer Feld, 1

1 

Zu den GW- und IBlotoppotAntialen saNie zur Wit1Gamkeit risikomfn· 
eiernder Maßnahmen sind vertiefte Untersuchungen notwendig, 

3.1~ Pllnung_nd, vorliegende l\lQ;)IOI/llCha UnltNuchun-
01. und Ih,. ErgebniGU .. rnmen/aMUng (An~. der 
Undor) , 
Ab:l<:Mitt WG$1i'iHwan (8 402l - _I. Mappen (6 402 nl: 
Bauentwurf in Aite. 
AlJswei$ung landschaftllptlegel: Maßnahmen im Fachplan \'On 1979 
- AusgleiCh in:! Se .. lch d •• Tau .. ndschrittrnoore. ist duren An· 
_ kauf einer P~trerzon. gegoben. 
Ubor.rbe.ung d .. Fachplanos f(j' 19S5 vorgosehen (AnpOISOung 
an das Nd$. N.1SchG) 
Abschnitt wastl.'!Meppen (6 402 n) - westi Lingen (8 21.): 
Bauentwurf in Arbeit 
Abschnitt _I. Lingen (8 213) - nöNlI. SchOtten (A 30): 
Uni@nbestimmung 19131 
Abscnnitt nIlrdl. Schüttorl (A 30) - ldGrz. NS/NW: 
Aaumordnungsverlahren abgeschlos$oo 

, 
I 

,I 
i. 
I 



Projekt: A 31 Sronau (B 54n) - west!. Haren (!l 40 

,I 

1

1 

I 

I 

einschli~Blich Teile der B 54,S 21: B 402 
tei)wej$e auch in NW 58 enthalten I 

länderübergreifend NW ll/NS 16 
, 

Zusätzliche Entscheidungskritarien 

,. Internationale Bedeutung 
Europastraße E 72 Auslinderanteil am 6e5amtver~ehr 16.41 

2. Wil1wng auf OB 

3. Alternativen 

4. Planungsstand 
Voruntersuchung/Raumordnung$verfahr~n läuft 
Linie nach § I. FSTr6 be$tj~~t 
Entwur+ liegt vor 

5. Konjunkturelle Effekte 

Anlage 4 

Land: NE 
Projekt-Nr.: I", 
Stand: lBf03fB5 

23.1 Arbeitsplätze bei einer angenommenen Bauzeit von 4!Jahren in der Bau-
und Zuliefererindustrie i 

6. Vorliegende Stellungnahmen 

sieh~ Beiblatt :u Anl~ge 4 

7. BeschluBsituation 

, ,,---,-,._-,._----



Projekt: A 31 

I: 
I Beiblatt zu Anlage 4 

Gr-onau (B 54nl - nst!. Har9n (8 402)1 
I 

@inschlieali~h Teile der B 54,S 213, 402 
teilMeis! auch in NW 58 enthalten 
länderübergreifend NW lj/NS 10-

Land: ~s 
Projekt-NL: 16 
Stand: [8/03/85 

6. Vot1legende Stellungnahmen 

Dafür 82 Kommunen 
82 Stadt Bentheim 

Kreise 
83 Gesamtgemeinde Därpen 

Land NS 
83 Stadt 5~hOttorf 

Land NW 
a3 
83 
84 

84 
83 
B4 
94 
84 
93 
94 
SI 
84 
94 
84 
84 

Landkr~i5 Em.land 
MoB Oostergetelo 
Landkreis Grafschaft B@ntheim 
MoB Hürland 
MdB S~it@r.,P.rl.mentiristher Geschäftsführer der CDU 
MdB Dr. Unland ' 
MdB Strllbe ~ 
MdB Oostergetelo 
JHK für Osffriesland und P.p@nb, rg 

:~:DGrünenl 
BDrgerinltiatlve Herrlichkeit Lembeck 
Deutscher Bund fOr Vogelschutz I 

Betroffene I 

Verband für Natur- und umwelts~tut% 
Bürgerinitiative ge~en A 31 

I, 
I 
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